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Altmarkkreis Salzwedel
Kreiswahlleiter	 	 	 	 	

Landtagswahl 2011
Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Wahlkreise 1 (Salzwe-
del) und 2 (Gardelegen-Klötze) zur Landtagswahl am 20. März 2011

I.   Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

1.   Allgemeines

Die	Landesregierung	hat	 im	Benehmen	mit	dem	Präsidenten	des	Landtages	von	Sachsen-
Anhalt	durch	Beschluss	vom	09.02.2010	(MBl.	LSA	S.	92)	bestimmt,	dass	die	Wahl	zum	
Sechsten	 Landtag	 von	 Sachsen-Anhalt	 am	 Sonntag,	 dem	 20.	 März	 2011,	 in	 der	 Zeit	 von	
08.00	Uhr	bis	18.00	Uhr	stattfindet.

Gemäß	§	28	der	Wahlordnung	des	Landes	Sachsen-Anhalt	 (Landeswahlordnung	–	LWO)	
vom	14.04.2010	(GVBl.	LSA	S.	198)	fordere	ich	hiermit	zur	möglichst	frühzeitigen	Einrei-
chung	der	Kreiswahlvorschläge	für	die	Landtagswahl	am	20.03.2011	auf.

Die	Kreiswahlvorschläge	sind	beim	Kreiswahlleiter	unter	folgender	Anschrift	einzureichen:

	 	 	 Altmarkkreis Salzwedel
   Kreiswahlleiter
   Karl-Marx-Straße 32
   29410  Salzwedel

Die	 Einreichungsfrist	 für	 die	 Kreiswahlvorschläge	 endet	 gemäß	 §	 14	Abs.	 1	 Satz	 2	 des	
Wahlgesetzes	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(LWG)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
18.02.2010	(GVBl.	LSA	S.	80)	am	

Montag, dem 31.01.2011, um 18.00 Uhr.

Als	Bewerber	auf	Kreiswahlvorschlägen	kann	nur	benannt	werden,	wer	am	Wahltag	das	18.	
Lebensjahr	vollendet	hat,	seit	sechs	Monaten	im	Land	Sachsen-Anhalt	seinen	Wohnsitz	im	
Sinne	des	§	2	LWG	hat,	nicht	vom	Wahlrecht	ausgeschlossen	ist	und	nicht	infolge	Richter-
spruchs	die	Wählbarkeit	oder	die	Fähigkeit	zur	Bekleidung	öffentlicher	Ämter	verloren	hat	
(§	6	LWG	–	Wählbarkeit	-).

2.   Kreiswahlvorschläge

Kreiswahlvorschläge	können	von	Parteien	sowie	von	Bewerbern,	die	nicht	 für	eine	Partei	
auftreten	(Einzelbewerber),	eingereicht	werden	(§	18	Abs.	2	Satz	2	LWG).

2.1.
Soweit	ein	Kreiswahlvorschlag	von	einem	Einzelbewerber	oder	von	einer	Partei,	die	nicht

-	am	Tag	der	Bestimmung	des	Wahltages	im	Landtag	von	Sachsen-Anhalt	durch	Abgeordnete	
vertreten	sind,	die	auf	Grund	eines	Wahlvorschlages	dieser	Parteien	gewählt	worden	sind;

-	am	Tag	der	Bestimmung	des	Wahltages	 im	Bundestag	durch	mindestens	einen	 im	Land	
Sachsen-Anhalt		gewählten	Abgeordneten	vertreten	sind,	der	auf	Grund	eines	Wahlvorschla-
ges	dieser	Parteien	gewählt	worden	ist;

-	bei	der	letzten	Wahl	zum	Bundestag	im	Land	Sachsen-Anhalt	mehr	als	5	%	der	gültigen	
Zweitstimmen	erhalten	haben;

(§	12	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	bis	3	LWG	LSA),	eingereicht	wird,	muss	dieser	gemäß	§	14	Abs.	
2	Satz	1	LWG	von	mindestens	100	wahlberechtigten	Personen	des	Wahlkreises	unterzeich-
net	 sein.	 Die	 Unterzeichner	 solcher	 Kreiswahlvorschläge	 müssen	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Un-
terzeichnung	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben	und	seit	mindestens	drei	Monaten	 ihren	
Wohnsitz	im	Land	Sachsen-Anhalt	haben	(§	2	LWG	–	aktives	Wahlrecht).	Sie	dürfen	nicht	
vom	Wahlrecht	ausgeschlossen	sein	(§	3	LWG)	und	müssen	in	dem	betreffenden	Wahlkreis	
wahlberechtigt	sein.

2.2.
Von	der	Pflicht	zur	Beibringung	von	Unterstützungsunterschriften	nach	§	14	Abs.	2	Satz	1	
LWG	sind	alle	Parteien	befreit,	die	die	Voraussetzungen	des	§	12	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	bis	3	
LWG	erfüllen.	Gemäß	der	Bekanntmachung	des	Landeswahlleiters	vom	17.03.2010	(MBl.	
LSA	S.	162)	erfüllen	folgende	Parteien	diese	Voraussetzungen:

-		Christlich	Demokratische	Union	Deutschlands	(CDU),
-		DIE	LINKE	(DIE	LINKE),
-		Sozialdemokratische	Partei	Deutschlands	(SPD),
-		Freie	Demokratische	Partei	Deutschlands	(FDP),
-		BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN	(GRÜNE).

2.3.
Die	 Unterstützungsunterschriften	 für	 einen	 Kreiswahlvorschlag	 müssen	 nach	 §	 30	Abs.	 3	
LWO	auf	amtlichen	Formblättern	nach	Anlage	7	der	LWO	erbracht	werden.

Die	 Formblätter	 werden	 auf	 Anforderung	 vom	 Kreiswahlleiter	 kostenfrei	 zur	 Verfügung	
gestellt.	Bei	der	Anforderung	sind	Familienname,	Vorname	und	Anschrift	(Hauptwohnung)	
des	vorzuschlagenden	Bewerbers	anzugeben.	Wird	bei	der	Anforderung	der	Nachweis	er-
bracht,	dass	für	den	Bewerber	im	Melderegister	eine	Auskunftssperre	gemäß	§	35	Abs.	2	des	
Meldegesetzes	 des	 Landes	 Sachsen-Anhalt	 eingetragen	 ist,	 wird	 anstelle	 seiner	Anschrift	
(Hauptwohnung)	eine	Erreichbarkeits-anschrift	verwendet;	die	Angabe	eines	Postfaches	ge-
nügt	nicht	(§	30	Abs.	3	Nr.	1	LWO).	Ferner	ist	bei	Parteien	deren	Name,	sofern	eine	Kurz-
bezeichnung	verwendet	wird,	auch	diese,	anzugeben.	Parteien	haben	zu	bestätigen,	dass	der	
Bewerber	bereits	nach	§	19	Abs.	1	LWG	aufgestellt	worden	ist.	

Gemäß	§	14	Abs.	3	Satz	1	LWG	darf	eine	wahlberechtigte	Person	nur	einen	Kreiswahlvor-
schlag	unterzeichnen.	Unterstützt	sie	mehrere	Kreiswahlvorschläge,	so	ist	ihre	Unterschrift	
auf	allen	Kreiswahlvorschlägen	ungültig.

2.4.
Kreiswahlvorschläge	(Anlage	6	der	LWO)	müssen	wie	folgt	unterzeichnet	sein:

2.4.1. 		bei	Bewerbern,	die	für	eine	Partei	nach	§	12	Abs.	3	Nr.	1	bis	3	LWG	auftreten,	von
												der	Landesleitung	der	jeweiligen	Partei;
2.4.2.			bei	Bewerbern,	deren	Partei	nach	§	17	LWG	zugelassen	wurde,	von	der	Landes-
												leitung	der	jeweiligen	Partei;
2.4.3.			bei	Einzelbewerbern	nach	§	30	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	LWO	durch	die	Vertrauensper-						
												son	oder	die	stellvertretende	Vertrauensperson.

Die	Unterzeichnung	des	Kreiswahlvorschlages	durch	die	zuständige	Landesleitung	der	Partei	
(§	3	Abs.	2	Satz	4	LWO)	gilt	zugleich	als	Zustimmung	zur	Führung	der	angegebenen	Partei-
bezeichnung	(§	14	Abs.	5	Satz	4	LWG	in	Verbindung	mit	§	30	Abs.	2	Satz	2	LWO).	
Hat	eine	Partei	keine	einheitliche	Landesorganisation,	richtet	sich	die	Zuständigkeit	für	die	
Unterzeichnung	der	Kreiswahlvorschläge	nach	der	Satzung	der	Partei.

2.5.
Gemäß	§	30	Abs.	4	LWO	sind	dem	Kreiswahlvorschlag	beizufügen:

2.5.1. 			die	Erklärung	des	Bewerbers,	dass	er	der	Aufstellung	zustimmt	und	für	keinen	ande-	
	 ren	Kreiswahlvorschlag	die	Zustimmung	zur	Benennung	als	Bewerber	gegeben	hat		
	 sowie	eine	Versicherung	an	Eides	statt,	dass	er	nicht	Mitglied	einer	anderen	als	der		
	 den	Kreiswahlvorschlag	eingereichten	Partei	ist	(Anlage	9	der	LWO).

2.5.2. 			eine	Bescheinigung	der	zuständigen	Gemeinde,	dass	der	vorgeschlagene	Bewerber	
	 wählbar	ist	(Anlage	10	der	LWO).

2.5.3.  		bei	Kreiswahlvorschlägen	von	Parteien	eine	Ausfertigung	der	 in	§	19	Abs.	4	Satz		
	 1	 LWG	 bezeichneten	 Niederschrift	 über	 die	Wahl	 des	 Bewerbers	 (Anlage	 11	 der		
	 LWO)	mit	der	vorgeschriebenen	Versicherung	an	Eides	statt	(Anlage	12	der	LWO).

2.5.4. 			die	 erforderlichen	 Unterstützungsunterschriften	 und	 Wahlrechtsbescheinigungen,		
	 sofern	der	Kreiswahlvorschlag	von	mindestens	100	der	wahlberechtigten	Personen		
	 des	Wahlkreises	unterzeichnet	sein	muss	(Anlage	7	oder	Anlage	8	der	LWO).	Geson-	
	 derte	Bescheinigungen	des	Wahlrechts	nach	der	Anlage	8	der	LWO	sind	vom	Träger		
	 des	Wahlvorschlages	bei	der	Einreichung	des	Kreiswahlvorschlages	mit	den	Unter-	
	 stützungsunterschriften	zu	verbinden	(§	20	Abs.	3	Nr.	3	Satz	2	LWO).

Zu	Inhalt	und	Form	der	Kreiswahlvorschläge	wird	auf	§	14	LWG	und	§	30	LWO	verwiesen.	
Alle	Anlagen	und	Erläuterungen	müssen	als	Originale	oder	als	amtlich	beglaubigte	Kopien	
vorliegen.	Die	für	die	Einreichung	der	Kreiswahlvorschläge	erforderlichen	Vordrucke	sind	
beim	Kreiswahlleiter	erhältlich	oder	können	aus	dem	Internet	unter	www.wahlen.sachsen-
anhalt.de	(Rechtsgrundlagen)	heruntergeladen	werden.

3.   Änderung eingereichter Wahlvorschläge

3.1.
Eingereichte	Kreiswahlvorschläge	können	bis	zum	Montag,	dem	31.01.2011,	18.00	Uhr,	ge-
ändert	oder	zurückgezogen	werden	(§	21	Abs.	1	Satz	1	LWG).

3.2.
Solche	Erklärungen	sind	beim	Kreiswahlleiter	in	Schriftform	einzureichen	(§	21	Abs.	1	Satz	
2	LWG).	Sie	können	nicht	unter	dem	Vorbehalt	eines	Widerrufs	gestellt	werden.

3.3.
Derartige	Erklärungen	sind	nur	wirksam,	wenn	sie

3.3.1. 			bei	Kreiswahlvorschlägen,	die	von	wenigstens	100	wahlberechtigten	Personen	un-	
	 terschrieben	sind	(§	14	Abs.	2	LWG):	von	zwei	Dritteln	der	Unterzeichner	dieses		
	 Kreiswahlvorschlages	abgegeben	werden.

3.3.2. 			bei	Kreiswahlvorschlägen,	die	von	der	für	den	Wahlkreis	zuständigen	Landesleitung		
	 unterschrieben	sind	(§	14	Abs.	4	LWG):	von	der	Landesleitung,	die	den	Kreiswahl-	
	 vorschlag	eingereicht	hat,	abgegeben	werden.

3.4
Nach	Ablauf	der	Einreichungsfrist	(31.01.2011,	18.00	Uhr)	kann	ein	Kreiswahlvorschlag	nur	
gemäß	§	21	Abs.	2	LWG	geändert	werden.	Änderungserklärungen	bleiben	nach	der	Zulas-
sung	unberücksichtigt	(§	21	Abs.	2	Satz	3	LWG).

II.   Aufforderung zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen

Parteien,	die	nicht

-	am	Tag	der	Bestimmung	des	Wahltages	im	Landtag	von	Sachsen-Anhalt	durch	Abgeordnete	
vertreten	sind,	die	auf	Grund	eines	Wahlvorschlages	dieser	Partei	gewählt	worden	sind,

-	am	Tag	der	Bestimmung	des	Wahltages	 im	Bundestag	durch	mindestens	einen	 im	Land	
Sachsen-Anhalt	gewählten	Abgeordneten	vertreten	sind,	der	auf	Grund	eines	Wahlvorschla-
ges	dieser	Partei	gewählt	worden	ist,

-	bei	der	letzten	Wahl	zum	Bundestag	im	Land	Sachsen-Anhalt	mehr	als	5	%	der	gültigen	
Zweitstimmen	erhalten	hat,

können	als	solche	nur	Kreiswahlvorschläge	einreichen,	wenn	sie	bis	spätestens	Dienstag,	den	
21.01.2011,	24.00	Uhr,	dem	Landeswahlleiter	ihre	Beteiligung	an	der	Wahl	angezeigt	haben	
und	die	Parteieigenschaft	durch	den	Landeswahlleiter	festgestellt	wurde	(§	12	Abs.	3	Nrn.	1	
bis	3,	§	17	Abs.	1	Satz	1	LWG).

Auf	der	schriftlichen	Beteiligungsanzeige	ist	anzugeben,	unter	welchem	Namen	sich	die	Par-
tei	an	der	Wahl	beteiligen	will.	Der	Anzeige	sind	die	schriftliche	Satzung	und	das	schriftliche	
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Programm	der	Partei	sowie	der	Nachweis	über	einen	satzungsgemäß	bestellten	Landesvor-
stand	beizufügen.

Der	Landeswahlausschuss	stellt	spätestens	am	51.	Tag	vor	der	Wahl	für	das	Land	und	alle	
Wahlkreise	verbindlich	fest,	welche	Vereinigungen	für	die	Wahl	als	Parteien	anzuerkennen	
sind.

III.  Weitere Hinweise

1.  Anschrift des Landeswahlleiters:

	 	 	 Landeswahlleiter	des	Landes	Sachsen-Anhalt
	 	 	 Halberstädter	Straße	2/Am	Platz	des	17.	Juni
	 	 	 39112				M	a	g	d	e	b	u	r	g
	
IV.  Einteilung der Wahlkreise:

Wahlkreis 1  (Salzwedel)
Gemeinden:	 	 Arendsee	(Altmark,	Stadt),	Badel,	Fleetmark,
	 	 	 	 Jeggeleben,	Kalbe/Milde	(Stadt),	Kuhfelde,
	 	 	 	 Mechau,	Rademin,	Salzwedel	(Hansestadt),
	 	 	 	 Steinitz,	Vissum,	Wieblitz-Eversdorf,	Zethlingen
	
Wahlkreis 2 (Gardelegen-Klötze) 	 	 	
Gemeinden:	 	 Apenburg-Winterfeld	(Flecken),	Beetzendorf,
	 	 	 	 Breitenfeld,	Dähre,	Dannefeld,	Diesdorf	(Flecken)	Estedt,		
	 	 	 	 Gardelegen	(Hansestadt),	Hottendorf,
	 	 	 	 Jävenitz,	Jeggau,	Jerchel,	Jübar,	Kassieck,	Klötze	(Stadt),		
	 	 	 	 Köckte,	Letzlingen,	Lindstedt,	Mehmke,	Mieste,	
	 	 	 	 Miesterhorst,	Peckfitz,	Rohrberg,	Sachau,	Seethen,	Sichau,		
	 	 	 	 Solpke,	Wallstawe

Salzwedel,	den	14.07.2010

gez.	Gnodtke

Altmarkkreis Salzwedel

2. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Schülerbeförderung im Altmarkkreis Salzwedel

Aufgrund	der	§§	6	und	33	Abs.	3	Ziffer	1	der	Landkreisordnung	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	
(LKO	LSA)	vom	5.	Oktober	1993	(GVBl.	LSA	S.	598)	in	der	zur	Zeit	geltenden	Fassung	
erlässt	der	Altmarkkreis	Salzwedel	nach	Beschlussfassung	durch	den	Kreistag	des	Altmark-
kreises	Salzwedel	vom	31.05.2010	folgende	2.	Satzung	zur	Änderung	der	Satzung	über	die	
Schülerbeförderung:

Artikel I
Änderungen

1. Die Präambel erhält folgende Fassung:

Aufgrund	der	§§	6	und	33	Abs.	3	Ziffer	1	der	Landkreisordnung	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	
(LKO	LSA)	vom	5.	Oktober	1993	(GVBl.	LSA	S.	598)	in	der	zur	Zeit	geltenden	Fassung	in	
Verbindung	mit	dem	§	71	des	Schulgesetzes	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(SchulG	LSA)	vom	
11.	August	2005	(GVBl.	LSA	S.	520)	in	der	zur	Zeit	geltenden	Fassung	hat	der	Kreistag	des	
Altmarkkreises	Salzwedel	in	seiner	Sitzung	am	09.06.2008	folgende	Satzung	zur	Schüler-
beförderung	im	Altmarkkreis	Salzwedel	beschlossen,	die	vom	Kreistag	in	seiner	Sitzung	am	
17.08.2009	und	am	31.05.2010	geändert	wurde:

2. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2)	Der	Anspruch	auf	Beförderung	zur	Schule	oder	auf	Ersatz	der	notwendigen	Aufwendun-
gen	für	den	Schulweg	besteht,	wenn	der	Schulweg	in	der	Primarstufe		mehr	als	2	km,	für	
alle	übrigen	Schülerinnen	und	Schüler	der	Sekundarstufe	I		und	II	mehr	als	3	km	von	der	
Wohnung		der	Schülerin	und	des	Schülers	bis	zur	Schule	beträgt.	
Es	ist	hierbei	der	kürzeste	direkte	Schulweg	zu	wählen.

Artikel II
In-Kraft-Treten

Die	2.	Änderungssatzung	zur	Satzung	über	die	Schülerbeförderung	im	Altmarkkreis
Salzwedel	tritt	zum	01.	August	2010	in	Kraft.

Die	vorstehende	Satzung	wird	hiermit	ausgefertigt.

Salzwedel,	den	06.07.2010

Ziche
Landrat
	 	 	 	 	 	 	

Altmarkkreis Salzwedel

Entgeltordnung
für das Schülerwohnheim des Altmarkkreises Salzwedel

Aufgrund	des	§	33	Abs.	3	Ziff.	6	der	Landkreisordnung	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	vom	
12.08.2009	 in	der	zurzeit	geltenden	Fassung	erlässt	der	Altmarkkreis	Salzwedel	nach	Be-
schlussfassung	des	Kreistages	am	31.05.2010	die	Entgeltordnung	für	das	Schülerwohnheim	
des	Altmarkkreises	Salzwedel.

§ 1
Entgelterhebung

(1)	Der	Altmarkkreis	Salzwedel	erhebt	für	die	Überlassung	eines	Wohnheimplatzes	Entgel-
te.

(2)	Die	Vergabe	eines	Wohnheimplatzes	ist	an	die	Verpflegung	(1x	Abendessen/1x	Frühstück			
pro	Übernachtung)	gebunden.	Am	Anreisetag	(Sonntag)	wird	kein	Abendessen	angeboten.

§ 2
Entgeltschuldner

(1)	Entgeltschuldner	ist	derjenige,	der	einen	Wohnheimplatz	in	Anspruch	nimmt.

(2)	Die	Entgeltschuld	entsteht	mit	dem	Abschluss	einer	Nutzungsvereinbarung.

§ 3
Entgeltsätze

(1)	Das	Entgelt	für	einen	Wohnheimplatz	beträgt	6,50	Euro	pro	Übernachtung.

(2)	Das	Entgelt	für	die	Verpflegung	beträgt:

-	 für	ein	Frühstück		 -	3,00	Euro,
-	 für	ein	Abendessen		 -	3,00	Euro.

(3)	 Die	 Entgelte	 für	Wohnheimplatz	 und	Verpflegung	 sind	 vor	 der	 Inanspruchnahme	 des	
Wohnheimplatzes	für	den	gesamten	Turnus	(14tägig)	im	Voraus	zu	zahlen.

§ 4
In-Kraft-Treten

Diese	Entgeltordnung	tritt	am	01.08.2010	in	Kraft.	

Die	vorstehende	Entgeltordnung	wird	hiermit	ausgefertigt.

Salzwedel,	den	06.07.2010

Ziche	 	 	 	 	 	 	 	 	
Landrat

Altmarkkreis Salzwedel

Bekanntmachung 
des Antrages auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 

der VKWA Salzwedel für die Gemarkung Pretzier
					
Der	VKWA	Salzwedel,	Schäferstegel	56,	29410	Salzwedel	hat	gemäß	§	9	Grundbuchbereini-
gungsgesetz	(BGBl.	I	1993,	Seite	2192)	i.	V.	m.	§	7	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	
(BGBl.	I	1994,	Seite	3900)	einen	Antrag	auf	Erteilung	einer	Leitungs-	und	Anlagenrechts-
bescheinigung	gestellt.	Die	Bescheinigung	begründet	eine	beschränkte	persönliche	Dienst-
barkeit	für	das	nachfolgend	genannte	Grundstück	zugunsten	des	Antragstellers.	Sie	umfasst	
das	Recht,	in	eigener	Verantwortung	und	auf	eigenes	Risiko	das	belastete	Grundstück	für	den	
Betrieb,	die	Instandsetzung	und	Erneuerung	der	Anlage	zu	nutzen,	Abwasser	in	einer	Leitung	
über	das	Grundstück	zu	führen	sowie	das	Grundstück	zu	betreten.	Bescheinigungsbehörde	
ist	der	Altmarkkreis	Salzwedel	als	untere	Wasserbehörde.	Der	Antrag	wird	hiermit	gemäß	§	
7		Absatz	1	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	öffentlich	bekannt	gemacht.	Der	Antrag	
und	die	Beschreibungen	können	von	dem	Tag	der	Bekanntmachung	an	4	Wochen	beim	Alt-
markkreis	Salzwedel	als	untere	Wasserbehörde,	Karl-Marx-Str.	32,	29410	Salzwedel,	Zim-
mer	 481,	 zu	 den	 Öffnungszeiten	 eingesehen	 werden.	Widerspricht	 der	 Grundstückseigen-
tümer	rechtzeitig	während	dieser	Frist,	wird	die	Bescheinigung	mit	einem	entsprechenden	
Vermerk	erteilt.

Stadt	/	Ortsteil:		Salzwedel	/	Pretzier

Art	der	Leitung:	 Abwasserleitung	zur	Ableitung	von	Abwasser
Aktenzeichen:	 M7015103

lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück
1	 Pretzier	 	 3	 163/26
	 	 	
2	 Pretzier	 	 3	 164/26
	 	 	
Hinweis:
Nach	§	9	Absatz	3	Grundbuchbereinigungsgesetz	ist	das	Versorgungsunternehmen	verpflich-
tet,	dem	jeweiligen	Eigentümer	einen	einmaligen	Ausgleich	für	das	einzutragende	Recht	zu	
zahlen.	Ansprüche	sind	nach	Eintragung	der	Dienstbarkeit	in	das	Grundbuch	an	das	Versor-
gungsunternehmen	zu	richten.

Salzwedel,	den	07.07.2010

Ziche	
Landrat
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Altmarkkreis Salzwedel

Bekanntmachung 
des Antrages auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 

des Wasserverbandes Gardelegen für die Gemarkung Kloster Neuendorf
					
Der	Wasserverband	Gardelegen,	Letzlinger	Landstraße	50,	39638	Gardelegen	hat	gemäß	§	9	
Grundbuchbereinigungsgesetz	(BGBl.	I	1993,	Seite	2192)	i.	V.	m.	§	7	Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung	(BGBl.	I	1994,	Seite	3900)	einen	Antrag	auf	Erteilung	einer	Leitungs-	
und	Anlagenrechtsbescheinigung	 gestellt.	 Die	 Bescheinigung	 begründet	 eine	 beschränkte	
persönliche	Dienstbarkeit	für	das	nachfolgend	genannte	Grundstück	zugunsten	des	Antrag-
stellers.	Sie	umfasst	das	Recht,	in	eigener	Verantwortung	und	auf	eigenes	Risiko	das	bela-
stete	Grundstück	für	den	Betrieb,	die	Instandsetzung	und	Erneuerung	der	Anlage	zu	nutzen,	
Abwasser	in	einer	Leitung	über	das	Grundstück	zu	führen	sowie	das	Grundstück	zu	betreten.	
Bescheinigungsbehörde	ist	der	Altmarkkreis	Salzwedel	als	untere	Wasserbehörde.	Der	An-
trag	wird	hiermit	gemäß	§	7	 	Absatz	1	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	öffentlich	
bekannt	gemacht.	Der	Antrag	und	die	Beschreibungen	können	von	dem	Tag	der	Bekanntma-
chung	an	4	Wochen	beim	Altmarkkreis	Salzwedel	als	untere	Wasserbehörde,	Karl-Marx-Str.	
32,	29410	Salzwedel,	Zimmer	481,	zu	den	Öffnungszeiten	eingesehen	werden.	Widerspricht	
der	 Grundstückseigentümer	 rechtzeitig	 während	 dieser	 Frist,	 wird	 die	 Bescheinigung	 mit	
einem	entsprechenden	Vermerk	erteilt.

Stadt	/	Ortsteil:		Gardelegen	/	Kloster	Neuendorf

Art	der	Leitung:	 Abwasserleitung	zur	Ableitung	von	Abwasser
Aktenzeichen:	 M7015151

lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück
1	 Kloster	Neuendorf	 3	 396
2	 Kloster	Neuendorf	 3	 409
3	 Kloster	Neuendorf	 3	 411
4	 Kloster	Neuendorf	 3	 412
5	 Kloster	Neuendorf	 3	 422
6	 Kloster	Neuendorf	 3	 452
7	 Kloster	Neuendorf	 3	 465/2
8	 Kloster	Neuendorf	 4	 122
9	 Kloster	Neuendorf	 4	 124/2
10	 Kloster	Neuendorf	 4	 125/2
11	 Kloster	Neuendorf	 4	 126/2
12	 Kloster	Neuendorf	 4	 127/2
13	 Kloster	Neuendorf	 4	 128/2
14	 Kloster	Neuendorf	 4	 129/2
15	 Kloster	Neuendorf	 4	 130/2

Hinweis:
Nach	§	9	Absatz	3	Grundbuchbereinigungsgesetz	ist	das	Versorgungsunternehmen	verpflich-
tet,	dem	jeweiligen	Eigentümer	einen	einmaligen	Ausgleich	für	das	einzutragende	Recht	zu	
zahlen.	Ansprüche	sind	nach	Eintragung	der	Dienstbarkeit	in	das	Grundbuch	an	das	Versor-
gungsunternehmen	zu	richten.

Salzwedel,	den	07.07.2010

Ziche	
Landrat

	

Altmarkkreis Salzwedel

Gemäß	§	14	der	Gemeindeordnung	des	Landes	Sachsen-Anhalt	vom	05.	Oktober	1993	(GV-
Bl.	LSA	S.	568)	in	der	zur	Zeit	gültigen	Fassung	erhält	die

Stadt Kalbe (Milde)

die	Genehmigung	zur	Führung	des	nachfolgend	beschriebenen	Wappens:

																	 „Gespalten von Silber und Gold, vorn am Spalt ein 
                  halber roter Adler mit goldener Bewehrung, hinten aus
                  dem Schildrand hervorbrechend ein rotes Kalb.“

																		
Salzwedel,	den	7.	Juni	2010

Im	Auftrag

gez.	Pfannenschmidt																																																														Siegel

Altmarkkreis Salzwedel

Der	Altmarkkreis	Salzwedel	beabsichtigt	in	seinem	Zuständigkeitsbereich	für	9	Naturdenk-
mäler	die	Unterschutzstellung	als	Naturdenkmal	aufzuheben.
Grund	für	die	Aufhebung	des	Schutzstatus	als	Naturdenkmal	ist	der	Wegfall	des	Schutzzwek-
kes	im	Zusammenhang	mit	der	Definition	eines	Naturdenkmales	nach	§	28	(1)	Bundesnatur-
schutzgesetz	vom	29.	Juli	2009.	Unabhängig	davon	ist	der	Status	als	gesetzlich	geschütztes	
Biotop	nach	§	30	Bundesnaturschutzgesetz	zu	beachten.
Hiermit	werden	die	entsprechenden	Entwürfe	der	Verordnungen	zur	Aufhebung	der	Natur-
denkmäler	Großseggenried	Güssefeld,	Fischschongebiet	Schmerle,	Feuchtwiese	am	dicken	

Busch,	 Uferschwalbenkolonie	 Zethlingen,	 Weiher	 nordwestlich	 Thüritz,	 Dauergrünland	
mit	 Teich	 Packebusch,	 Kälberweide	 Gardelegen,	Alte	 Kiesgrube	 Bühne	 und	Arttypischer	
Drömling	 öffentlich	 bekannt	 gemacht	 und	 jedem	 die	 Möglichkeit	 der	 Stellungnahme	 bis	
zum	25.08.2010	gegeben.	Die	Stellungnahmen	sind	beim	Altmarkkreis	Salzwedel,	Amt	für	
Wasserwirtschaft	und	Naturschutz,	K.-Marx-Str.	32	 in	29410	Salzwedel	einzureichen.	Bei	
Nachfragen	steht	Herr	Bierstedt,	Zimmer	480,	Tel.:	03901/840	480	zur	Verfügung.

gez.	Ziche	
Landrat

Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009	i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	3	
i.V.m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	vom	
23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Der	Beschluss	Nr.	58-16/80	des	Rates	des	Kreises	Kalbe	(Milde)	vom	26.03.1980	über	die	
Unterschutzstellung	des	Naturdenkmales	„Großseggenried	nordwestlich	vom	Bahnhof	Büh-
ne/Güssefeld“	wird	aufgehoben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009		i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	
3	i.	V.	m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	
vom	23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	
20.	Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Der	Beschluss	Nr.	171/86	des	Rat	des	Kreises	Kalbe	(Milde)	vom	07.05.1986	über	die	Unter-
schutzstellung	des	„Fischschongebietes	Schmerle“	in	der	Gemarkung	Karritz,	Flur	4	auf	dem	
Flurstück	155/7	als	Naturdenkmal	wird	aufgehoben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009		i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	
3	i.	V.	m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	
vom	23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	
20.	Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Der	Beschluss	Nr.	58-16/80	des	Rates	des	Kreises	Kalbe	(Milde)	vom	26.03.1980	über	die	
Unterschutzstellung	des	Naturdenkmales	„Feuchtwiese	am	dicken	Busch“	in	der	Gemarkung	
Winkelstedt	wird	aufgehoben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009	i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	3	i.	
V.	m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	vom	
23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Der	Beschluss	Nr.	47-20/69	des	Rates	des	Kreises	Kalbe	(Milde)	vom	24.09.1969	über	die	
Unterschutzstellung	 des	 Naturdenkmales	 „Uferschwalbenkolonie	 Zethlingen“	 wird	 aufge-
hoben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009	i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	3	i.	
V.	m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	vom	
23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Der	Beschluss	Nr.	58-16/80	des	Rates	des	Kreises	Kalbe	(Milde)	vom	26.03.1980	über	die	
Unterschutzstellung	des	Naturdenkmals	„Weiher	nordwestlich	von	Thüritz“	wird	aufgeho-
ben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.
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Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009	i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	3	i.	
V.	m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	vom	
23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Der	Beschluss	Nr.	171/86	des	Rat	des	Kreises	Kalbe	vom	07.05.1986	über	die	Unterschutz-
stellung	des	„Dauergrünlandes	mit	Teich“	 in	der	Gemarkung	Packebusch,	Flur	2	auf	dem	
Flurstück	89/3	als	Naturdenkmal	wird	aufgehoben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009	i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	3	i.	
V.	m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	vom	
23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Die	Verordnung	des	Landkreises	Gardelegen	über	die	Unterschutzstellung	des	Naturdenk-
males	„Kälberweide“	in	der	Gemarkung	Gardelegen,	Flur	14,	Flurstück	90/1	vom	1.	März	
1993	wird	aufgehoben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009	i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	3	i.	
V.	m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	vom	
23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Die	Verordnung	des	Landkreises	Gardelegen	über	die	Unterschutzstellung	des	Naturdenk-
mals	„Alte	Kiesgrube	in	Bühne“	vom	01.06.1994	wird	aufgehoben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Entwurf der Verordnung

Aufgrund	von	§	22	(2)	Bundesnaturschutzgesetz	vom	29.	Juli	2009	i.	V.	m.	§	39	Abs.	1	u.	3	i.	
V.	m.	§	62	Abs.	2	Nr.	3	Naturschutzgesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(NatSchG	LSA)	vom	
23.	Juli	2004	(GVBl.	LSA	S.	454),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2005	(GVBl.	LSA	S.	769)	wird	Folgendes	verordnet:

§ 1
Der	Beschluss	Nr.	0062	des	Rat	des	Kreises	Klötze	vom	25.05.1983	über	die	Unterschutz-
stellung	des	„Arttypischen	Drömling“	in	der	Gemarkung	Dannefeld	als	Naturdenkmal	wird	
aufgehoben.

§ 2
Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Altmarkkreis Salzwedel

Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. IS. 94) 
i.V.m. dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Sachsen-Anhalt 
(UVPG LSA) vom 27. August 2002 (GVBl. LSA S. 372), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Änderung umweltrechtlicher Vorschriften vom 16.12.2009 (GVBl. LSA 
Nr. 24/2009 S. 708)

1.	 Antragsteller:	 Ulrich	Küntzel
	 	 	 	 Lürmanstr.	12,	28209	Bremen
	 Aktenzeichen:	 M7013502
	 Vorhaben:	 	 Teilverfüllung	eines	Teiches																																		
																																																																							
	 Das	Vorhaben	befindet	sich	auf	folgendem	Grundstück:

	 Gemarkung:		 Salzwedel																																		
	 Flur/Flurstück:	 55-98							

2.	 Antragsteller:	 Gemeinde	Rohrberg
	 	 	 	 über	Verbandsgemeinde	Beetzendorf-Diesdorf
	 	 	 	 Marschfeld	3,	38489	Beetzendorf
	 Aktenzeichen:	 L7013503
	 Vorhaben:	 	 Teilverrohrung	Gewässer	1.850/007	(ca.	75	m)	als

	 	 	 	 Niederschlagswasserkanal	im	Zuge	des	Radwegeneubaus		
	 	 	 	 der	B	248	Ahlum-Rohrberg

	 Das	Vorhaben	befindet	sich	auf	folgendem	Grundstück:

	 Gemarkung:		 Rohrberg
	 Flur/Flurstück:	 1-349/2

Es	handelt	sich	hier	um	ein	Verfahren	gemäß	Nummer	1.14	der	Anlage	1	zum	Gesetz	über	
die	UVPG	LSA.
Das	UVPG	LSA	sieht	hier	eine	allgemeine	Vorprüfung	des	Einzelfalls	nach	§	3c	UVPG	zur	
Ermittlung	der	UVP-Pflichtigkeit	vor.
Diese	Vorprüfung	ergab,	dass	für	diese	Vorhaben	keine	erheblichen	nachteiligen	Umweltaus-
wirkungen	zu	erwarten	sind	und	es	sich	somit	um	nicht	UVP-pflichtige		Gewässerausbauten	
i.S.	von	§	68	Gesetz	zur	Ordnung	des	Wasserhaushalts	(Wasserhaushaltsgesetz)	vom	31.	Juli	
2009,	BGBl.	I	S.	2585	handelt.

Eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	entfällt	somit	für	die	o.g.	Verfahren.

Hinweis:
Diese	Feststellung	ist	nicht	selbstständig	durch	Rechtsmittel	anfechtbar.

Salzwedel,	den	15.07.2010

Ziche
Landrat

Altmarkkreis Salzwedel

Öffentliche Bekanntmachung 
des Amtes für kommunale und kommunalwirtschaftliche Angelegenheiten, Sachgebiet 

Abfallwirtschaft und Immissionsschutz, des Altmarkkreises Salzwedel zum Antrag 
der Windpark Kassieck-Lindstedt GmbH & Co. KG

Die	Windpark	Kassieck-Lindstedt	GmbH	&	Co.	KG	in	26605	Aurich	beantragte	beim	Alt-
markkreis	Salzwedel	die	Erteilung	einer	Genehmigung	nach	§	4	des	Bundes-Immissions-
schutzgesetzes	(BImSchG)	zur	Errichtung	und	zum	Betrieb	von

18 Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-82 mit einer Nabenhöhe 

von 138,38 m (Gesamthöhe 179,38 m)

(Anlage	nach	Nr.	1.6	Spalte	2	des	Anhangs	zur	Verordnung	über	genehmigungsbedürftige	
Anlagen	–	4.	BImSchV)	in	39638 Kassieck	sowie	in	39638 Lindstedt.
Der	Antrag	mit	Unterlagen	auf	Erteilung	der	immissionsschutzrechtlichen	Genehmigung	für	
die	o.g.	Maßnahme	wurde	im	Amtsblatt	05/10	vom	19.05.2010	und	auf	der	Internetseite	des	
Altmarkkreises	Salzwedel	öffentlich	bekannt	gegeben.
In	dieser	Bekanntmachung	wurde	unter	Anderem	darauf	hingewiesen,
dass	formgerecht	erhobene	Einwendungen	am	17.08.2010	um	10:00	Uhr	beim	Altmarkkreis	
Salzwedel,	Raum	„Stadt	Gardelegen“,	erörtert	werden.
Da	während	der	Einwendungsfrist	Einwendungen	nicht	erhoben	worden	sind,	findet	der	für	
den	17.08.2010	bestimmte	Erörterungstermin	gemäß	§	16	der	9.	Verordnung	zur	Durchfüh-
rung	des	BImSchG	(9.	BImSchV)	nicht	statt.	
Der	Wegfall	des	Termins	wird	hiermit	bekannt	gemacht.

Hansestadt Salzwedel

Bekanntmachung

Öffentlichkeitsbeteiligung	für	den	Hochwasserschutzplan	Jeetze	im	Altmarkkreis	Salzwedel

Vorhabensträger: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und
   Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)

Vorhabensgebiet: Hansestadt Salzwedel

Auf	der	Grundlage	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung/UVPG,	BGBl.	 I	
1990,	neugefasst	durch	Bekanntmachung	vom	25.	06.	2005,	BGBl.	I,	geändert	durch	Artikel	
2	des	Gesetzes	vom	24.	06.	2005,	BGBl.	I,	S.	1794),	§	14	i	wird	durch	den	Landesbetrieb	für	
Hochwasserschutz	und	Wasserwirtschaft	Sachsen-Anhalt	der	Hochwasserschutzplan	Jeetze	
veröffentlicht.

Erläuterungen,	Zeichnungen	und	Umweltbericht	können	vom	02.08.	bis	30.08.2010	(4	Wo-
chen)	während	der	üblichen	Dienststunden

				Montag:									 09:00	-	15:30	Uhr
				Dienstag:								 09:00	-	17:30	Uhr
				Mittwoch:							 -
				Donnerstag:				 09:00	-	15:30	Uhr
				Freitag:											 09:00	-	12:00	Uhr

im	Bauamt	der	Hansestadt	Salzwedel,	An	der	Mönchskirche	7,	Zi.	45,	eingesehen	werden.

Die	betroffene	Öffentlichkeit	hat	die	Möglichkeit,	sich	innerhalb	von	4	Wochen	nach	Ablauf	
der	Auslegungsfrist	zum	Plan	zu	äußern.
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Äußerungen	und	Hinweise	sind	in	Schriftform	am	Auslegungsort	sowie	beim	Landesbetrieb
für	Hochwasserschutz	und	Wasserwirtschaft	Sachsen-Anhalt,	Flussbereich	Osterburg,	Bal-
lerstedter	Str.	11,	39609	Osterburg,	zu	übergeben.

Nach	Abschluss	der	Öffentlichkeitsbeteiligung	wird	durch	den	LHW	Sachsen-Anhalt	die	ab-
schließende	Bewertung	der	Äußerung	und	Hinweise	vorgenommen	und	das	Bewertungser-
gebnis	öffentlich	bekannt	gegeben.

Salzwedel,	den	15.	07.	2010

gez.	Danicke
Bürgermeisterin

Stadt Arendsee (Altmark)

Satzung
für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen

der Stadt Arendsee (Altmark)

Auf	Grund	der	§§	6	Absatz	1,	8,	Absatz	1	und	44	Absatz	3	Nr.	1	der	Gemeindeord-nung	für	
das	Land	Sachsen-Anhalt	 (GO	LSA	)	vom	10.08.2009	 (GVBl.	LSA	Nr.	14/2009,	S.	383)	
und	des	Gesetzes	zur	Förderung	und	Betreuung	von	Kindern	in	Tageseinrichtungen	und	in	
Tagespflege	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(Kinderförderungsgesetz	-	KiFöG)	vom	05.03.2003	
in	den	jeweils	gültigen	Fassungen	hat	der	Stadtrat	der	Stadt	Arendsee	(Altmark)	 in	seiner	
Sitzung	am	21.	Juni	2010	folgende	Satzung	beschlossen.

§ 1
Träger und Rechtsform

1.	Die	Stadt	Arendsee	(Altmark)	als	Träger	der	Kindereinrichtungen	unterhält	diese	als	öf-
fentliche	Einrichtungen.

2.	Mit	Abschluss	einer	Betreuungsvereinbarung	nach	Maßgabe	der	Satzung	entsteht	ein	öf-
fentlich-rechtliches	Benutzungsverhältnis.

§ 2
Allgemeine Bestimmungen

1.	 Die	 Kindertageseinrichtungen	 sind	 entsprechend	 §	 68	 Nr.	 15	 der	Abgabenordnung	 als	
Zweckbetrieb	anzusehen.

2.	Sie	verfolgen	ausschließlich	und	unmittelbar	gemeinnützige	Zwecke	im	Sinne	der	§§	52	
ff.	der	Abgabenordnung.

3.	Die	Kindereinrichtungen	sind	selbstlos	tätig.	Sie	verfolgen	nicht	in	erster	Linie	eigenwirt-
schaftliche	Zwecke.

4.	Die	Mittel	der	Kindereinrichtungen	dürfen	nur	für	die	satzungsmäßigen	Zwecke	verwen-
det	werden.	Einzelpersonen	erhalten	keine	Zuwendungen	aus	Mittel	der	Kindereinrichtung.

5.	Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	den	Zweck	der	Körperschaft	fremd	sind	oder	
durch	unverhältnismäßig	hohe	Vergütung	begünstigt	werden.

6.	Bei	Auflösung	der	Einrichtung	fällt	das	gesamte	Vermögen	an	die	Stadt	Arendsee	(Alt-
mark),	die	dieses	entsprechend	verteilt.

7.	Das	Vermögen	ist	unmittelbar	und	ausschließlich	für	gemeinnützige	Zwecke	zu	verwen-
den.

8.	Der	Begriff	 	"Elternteil"	 	 ist	für	den	Bereich	des	KiFöG	nicht	 im	Sinne	des	Zivilrechts	
zu	verstehen,	sodass	auch	der	Lebenspartner,	der	nicht	biologischer	oder	Adoptivvater	ist,	
erfasst	ist.

§ 3
Aufgabe der Kindertageseinrichtungen

1.	Die	Kindertageseinrichtung	unterstützt	und	ergänzt	die	Erziehung	des	Kindes	in	der	Fa-
milie.	Sie	kann	die	Erziehungsarbeit	des	Elternhauses	niemals	ersetzen.	Darum	ist	eine	enge	
Zusammenarbeit	 zwischen	 Eltern,	 Erziehungsberechtigten	 und	 Kindereinrichtung	 unum-
gänglich.

Nur	so	kann	der	Bildungsauftrag,	die	Entwicklung	eines	jeden	Kindes	zur	eigenständi-gen	
und	gemeinschaftsfähigen	Persönlichkeit,	erfüllt	werden.

2.	In	jeder	Kindereinrichtung	wird	ein	Kuratorium	für	die	Dauer	von	2	Jahren	gewählt.	Das	
Kuratorium	unterstützt	die	vertrauensvolle	und	kontinuierliche	Zusammenarbeit	 zwischen	
Elternhaus	und	Kindereinrichtung.

3.	Aus	den	Kuratorien	der	einzelnen	Kindereinrichtungen	werden	je	zwei	Vertreter	für	das	
Gesamtkuratorium	gewählt,	deren	Aufgabe	in	einer	engen	Zusammenarbeit	mit	dem	Träger	
besteht.

§ 4
Anmeldungen

1.	 Die	 Kindereinrichtungen	 stehen	 grundsätzlich	 allen	 Kindern	 des	 Einzugsbereiches	 der	
Stadt	Arendsee	(Altmark),	unter	Berücksichtigung	der	Platzkapazität,	offen.

2.	Einen	Rechtsanspruch	auf	eine	bestimmte	Einrichtung	haben	die	Eltern	nicht,	wobei	aber	
bei	vorhandener	Möglichkeit	ihren	Wünschen	entsprochen	werden	sollte.

3.	 Die	 Kindertageseinrichtungen	 werden	 als	 Kindertagesstätten/Hort	 geführt	 und	 können	
Kinder		je	nach	Betriebserlaubnis	wie	folgt	betreuen:

	 	-	Krippenkinder:	 von	0	bis	3	Jahre	
	 	-	Kindergartenkinder:		von	3	bis	zum	Schuleintritt
	 	-	Hortkinder:	 vom	Schuleintritt	bis	zur	Versetzung	i.d.	7.Schuljahrgang

4.	Die	Anmeldung	erfolgt	unter	Verwendung	eines	vom	Träger	entworfenen	Formulars.	Der	
Vordruck	 ist	 bei	 der	 Leiterin	 bzw.	 beim	Träger	 der	 Kindertagesstätte	 erhältlich	 und	 auch	
wieder	abzugeben.

5.	Die	Anmeldung	kann	 jederzeit	 schriftlich	erfolgen.	 In	der	Regel	wird	von	einer	4	wö-
chigen	Anmeldefrist	ausgegangen.	Ausnahmen,	die	eine	kürzere	Anmeldefrist	rechtfertigen,	
sind	z.	B.	Arbeitsaufnahme,	Weiterbildungen	und	nach	Ermessensentscheidung	der	Träger	
besondere	familiäre	Situationen.

6.	Liegen	mehr	Anträge	vor	als	Plätze	in	der	gewünschten	Einrichtung	frei	sind,	entscheidet	
der	Träger	im	Einvernehmen	mit	der	Leiterin	über	die	Vergabe	der	Plätze.	Besteht	Dringlich-
keit	zur	Aufnahme	des	Kindes,	gilt	der	Rechtsanspruch	als	erfüllt,	wenn	den	Sorgeberechtig-
ten	ein	Betreuungsplatz	innerhalb	der	Stadt	Arendsee	(Altmark)	angeboten	wird.

7.	Zwischen	Eltern	bzw.	Sorgeberechtigten	und	Einrichtungsträger	sind	Betreuungsverträge	
abzuschließen.

8.	Der	Anspruch	auf	einen	ganztätigen	Betreuungsplatz	ist	nachzuweisen.	Eine	Bescheini-
gung	des	Arbeitsgebers	ist	vom	Antragsteller	vorzulegen,	aus	dem	Umfang	und	Verbindlich-
keit	zu	erkennen	sind.

9.	Während	der	Ferienzeiten	besteht	die	Möglichkeit,	den	Hort	ganztags	(10	h)	zu	besuchen.	
Hier	gilt	grundsätzlich	folgendes:

Bei	einem	täglichen	Besuch	bis	zu	5	h	(beim	Frühhort	bis	zu	6	h)	gilt	die	abgeschlossene	
Vereinbarung	weiterhin.	Besteht	ein	höherer	Betreuungsbedarf,	muss	dieser	4	Wochen	vorher	
beim	Träger	schriftlich	angemeldet	werden.	(Formulare	vorhanden)	Dafür	ist	eine	zusätzli-
che	Ferienpauschale	pro	Tag	laut	Gebührensatzung	zu	entrichten.

10.	Die	Rechnungslegung	über	den	Betreuungsmehrbedarf	erfolgt	2	x	jährlich	durch	den	Trä-
ger	(Zeitraum:	01.01.	-	30.06.	und	01.07.	-	31.12.)	Bei	geringerer	Ferienanmeldung	besteht	
aus	wirtschaftlichen	Gründen	die	Möglichkeit	der	Betreuung	in	der	Kindereinrichtung	(im	
Kitabereich).

11.	In	den	Ferien	besteht	außerdem	die	Möglichkeit,	dass	Kinder	betreut	werden,	die	sonst	
den	Hort	nicht	besuchen.	Die	Eltern	können	auf	Wunsch	ihre	Kinder	auch	tageweise	anmel-
den.	Die	Anmeldung	muss	schriftlich,	mindestens	4	Wochen	vor	Ferienbeginn,	beim	Träger	
erfolgen.	Die	Aufnahme	erfolgt	nach	Vorlage	eines	ärztlichen	Attestes.	Für	die	Betreuung	ist	
eine	Feriengebühr	entsprechend	der	Gebührensatzung	zu	entrichten.

12.	Kosten	für	die	zusätzlichen	Angebote	im	Rahmen	der	Feriengestaltung	(Eintrittsgelder)	
sind	durch	die	Elternbeiträge	nicht	gedeckt.	Sie	müssen	zusätzlich	von	den	Eltern	nach	vor-
heriger	Absprache	getragen	werden.

§ 5
Öffnungs- und Betreuungszeiten

1.	Die	Öffnungszeiten	werden	montags	bis	freitags	(außer	an	den	Feiertagen)	wie	folgt	fest-
gelegt:

-	„Zur	Mühle“	Arendsee	 Montag	bis	Freitag	 		6:00	–	17:30	Uhr

-	„Zur	Linde“	Arendsee	 Montag	bis	Freitag	 		6:30	–	17:00	Uhr

-	„Gänseblümchen“	Kleinau	 Montag	bis	Freitag	 		6:30	–	17:00	Uhr
																														 	 bei	Bedarf	ab	 		6:00	Uhr

-	„Zum	Fliegenpilz“	Schrampe	Montag	bis	Freitag		 		6:30	–	16:30	Uhr

-	„Am	Storchennest“	Arendsee	Montag	bis	Freitag	 		7:00	–	17:00	Uhr
									 	 	 	 bei	Bedarf	ab														6:00	Uhr

-	„Kunterbunt"	Binde	 Montag	bis	Freitag	 		6:30	-	17:00	Uhr	

Bei	Bedarf	besteht	die	Möglichkeit	der	Öffnung	der	Kindereinrichtungen	bis	18:00	Uhr	so-
wie	das	Vorhalten	der	Frühhortbetreuung	von	6:00	bis	7:00	Uhr.	Eine	Umsetzung	der	Öff-
nungszeit	setzt	aus	wirtschaftlichen	Gründen	eine	Notwendigkeit	von	mindestens	5	Anträgen	
je	Einrichtung	voraus.

2.	Betriebsferien	werden	vom	Träger	zu	versetzten	Zeiten	für	alle	Einrichtungen	in	den	Som-
merferien	für	14	Tage	nach	Anhörung	des	Kuratoriums	festgelegt.	Die	Eltern	werden	über	die	
Termine	bis	spätestens	November	des	Vorjahres	informiert.
Für	das	Jahr	2010	gilt	dies	nicht	für	die	hinzugekommene	Kita	in	Binde.

3.	Sollte	eine	Betreuung	während	der	Schließzeit	unumgänglich	 sein,	wird	die	Aufnahme	
des	Kindes	in	einer	anderen	Einrichtung	innerhalb	des	Einzugsbereiches	der	Stadt	Arendsee	
(Altmark)	auf	Antrag	gewährleistet.

4.	In	der	Zeit	vom	24.	-	31.12.	eines	jeden	Jahres	bleiben	alle	Kindereinrichtungen	geschlos-
sen.

5.	Weiterhin	bleiben	alle	Einrichtungen	an	den	Brückentagen	geschlossen.	Solte	in	begrün-
deten	Fällen	an	diesen	Tagen	eine	Betreuung	notwendig	sein,	öffnet	eine	Einrichtung	inner-
halb	der	Stadt	Arendsee	(Altmark).	Die	Eltern	haben	in	dem	Fall	keinen	Anspruch	auf	die	
Betreuung	in	"Ihrer"	Einrichtung.	Die	Einrichtung	wird	geöffnet,	wenn	mindestens	5	Kinder	
zu	betreuen	sind.

6.	Der	Anspruch	der	jeweiligen	Betreuungszeit	richtet	sich	nach	§	3	des	KiFöG.	Der	Gesetz-
geber	schreibt	einen	Rechtsanspruch	von	5	h	bzw.	10	h	vor.	Zusätzlich	bietet	der	Träger	den	
Eltern	die	Möglichkeit	der	8	h	Betreuung	mit	Ausnahme	der	Kita	„Kunterbunt“	Binde	bis	
zum	Inkrafttreten	der	neuen	Gebührensatzung.
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7.	Bezüglich	der	Festlegung	der	Betreuungszeiten	gilt	folgende	Regelung:

-		 Die	5	h	Betreuung	wird	vom	Träger	von	montags	bis	freitags	von	7:00	bis	12:00	Uhr	oder		
	 vom	9:00	bis	14:00	Uhr	festgelegt.
-		 Eltern	mit	einem	Anspruch	auf	8	h	bzw.	10	h	Betreuung	können	den	Betreuungszeitraum		
	 im	Rahmen	der	Öffnungszeit	individuell	festlegen.	Sie	müssen	aber	auf	der	Betreuungs-	
	 vereinbarung	die	konkrete	und	verbindliche	Uhrzeit	(von-bis)	aus	Planungsgründen	ein-	
	 tragen.
-		 Begründete	Ausnahmen	können	nach	Ansprache	mit	der	Leiterin	zugelassen	werden.

8.	Um	Eltern	aus	sozial	schwachen	Familien	und	Familien	mit	vorübergehendem	Hilfebedarf	
bei	Bedarf	Unterstützung	zu	gewähren,	bietet	der	Träger	den	Eltern	die	Möglichkeit	der	8	h	
Betreuung	an.	Dafür	ist	ein	gesonderter	Antrag	zu	stellen,	woraus	der	Grund	der	Notwendig-
keit	erkennbar	ist.
Dem	Träger	obliegt	hier	eine	gewissenschaft	Prüfung	und	Entscheidung.	Die	Regelung	dient	
einzig	und	allein	dem	Kindeswohl.	Sie	ist	befristet.	Ausschlaggebend	ist	hier	eine	enge	Zu-
sammenarbeit	zwischen	Eltern,	Erziehern	und	dem	Träger,	um	den	Entwicklungsstand	des	
Kindes	zu	beobachten.	Einen	Anspruch	seitens	der	Eltern	gibt	es	nicht.	Die	Kosten	für	die	8	
h	Betreuung	sind	von	den	Eltern	zu	tragen.
9.	Besteht	ein	arbeitsbedingter	Betreuungsbedarf	von	mehr	als	10	h,	kann	das	Kind	entspre-
chend	 der	 gegebenen	 Öffnungszeit	 bis	 zu	 11,5	 h	 in	 der	 Einrichtung	 "Zur	 Mühle"	 betreut	
werden.	Der	Bedarf	 ist	 nachzuweisen	und	die	Elternbeitragskosten	 sind	 entsprechend	der	
Gebührensatzung	an	den	Träger	zu	zahlen.

§ 6
Änderung der Betreuungszeiten

1.	Veränderungen	des	Betreuungsbedarfes	bedingen	folgende	Regelung:

-		 Bei	Rechtsanspruch	auf	Ganztagsbetreuung	bedingt	durch	Arbeitsaufnahme	oder	ähnli-	
	 ches,	werden	die	Kinder	nach	Vorlage	der	Arbeitsbescheinigung	umgehend	in	die	Ein-	
	 richtung	aufgenommen.

-		 Verringert	bzw.	erhöht	sich	der	Betreuungsbedarf	kurzfristig,	erfolgt	für	die	Kinder,	die		
	 die	Einrichtung	bereits	besuchen,	eine	tagegenaue	Verrechnung	im	Verhältnis	zum	fälli-	
	 gen	Monatsbeitrag.	Bei	jeder	Änderung	ist	eine	Änderungsvereinbarung	auszufüllen.

2.	Die	Änderung	der	Betreuungszeiten	für	erwerbstätige	Eltern	bedingt	eine	Frist	von	4	Wo-
chen,	wenn	kein	triftiger	Grund	vorliegt.	Ein	kurzfristiger	Wechsel,	um	eventuell	Kosten	zu	
sparen,	ist	wegen	der	Personalplanung	nicht	möglich.

3.	Der	Träger	ist	berechtigt,	die	Anspruchsvoraussetzung	bezüglich	der	Ganztagsbetreuung	
zu	prüfen.

4.	 Sollte	 im	 Härtefall	 bei	 einem	 erwerbslosen	 Elternteil	 über	 den	 zustehenden	 Rechtsan-
spruch	Betreuungsbedarf	bestehen,	ist	der	Sachverhalt	durch	den	Träger	zu	prüfen	und	im	
Einzelfall	zu	entscheiden.

5.	Eltern,	die	nicht	unter	die	Härtefallklausel	fallen	und	höheren	Betreuungsbedarf	anmelden,	
müssen	dafür	einen	gesonderten	Beitrag	zahlen.
Der	Zukauf	wird	nicht	gewährt,	wenn	Zahlungsverzug	eingetreten	ist		bzw.	die	Übernahme	
des	Elternbeitrages	durch	das	Jugendamt	erfolgt.

§ 7
Benutzung der Kindertageseinrichtung

1.	Der	Platz	in	der	Kindereinrichtung	wird	vom	Träger	ab	Zeitpunkt	der	Aufnahme	bis	zur	
schriftlichen	Abmeldung,	unabhängig	von	der	tatsächlichen	Anwesenheit	des	Kindes,	bereit-
gestellt	und	gebührenpflichtig	berechnet.

2.	Die	vereinbarten	Betreuungszeiten	sind	von	den	Eltern	einzuhalten.	Sollten	diese	wieder-
holt	und	ohne	vorheriger	Absprache	überschritten	werden,	müssen	die	Eltern	die	Differenz	
zum	nächst	höheren	Elternbeitrag	zahlen.	

3.	 Die	 Eltern	 übergeben	 die	 Kinder	 an	 das	 Fachpersonal	 und	 holen	 sie	 nach	 Beendigung	
wieder	ab.	Andere	Regelungen	bedürfen	der	schriftlichen	Festlegung	wie	z.	B.

	 -	wenn	Kinder	allein	kommen	dürfen
	 -	wenn	Kinder	allein	die	Einrichtung	verlassen	dürfen
	 -	wenn	andere	Personen	die	Kinder	abholen	dürfen.

Diese	Regelungen	bedürfen	einer	gewissen	Prüfung	durch	die	Leiterin	in	Zusammenarbeit	
mit	der	jeweiligen	Gruppenerzieherin.

4.	Die	Aufsicht	auf	dem	Weg	von	und	zur	Kindereinrichtung	obliegt	den	Erziehungsberech-
tigten.	

5.	 Die	 Entschuldigung	 eines	 Kindes	 bei	 Krankheit	 oder	 aus	 sonstigen	 Gründen	 muss	 bis	
spätestens	8:00	Uhr	in	der	Einrichtung	erfolgen.	Wird	ein	Kind	nicht	ordnungsgemäß	abge-
meldet,	werden	die	Verpflegungskosten	für	die	unentschuldigten	Tage	erhoben.

6.	Der	Träger	stellt	entsprechend	des	KiFöG	§	17/3	eine	kindgerechte	Mittagsmahlzeit	zur	
Verfügung.	Die	Kosten	hierfür	sind	durch	die	Erziehungsberechtigten	direkt	an	den	Essenan-
bieter	auf	privatrechtlicher	Basis	zu	entrichten.

§ 8
Beendigung des Benutzungsverhältnisses

1.	Das	Betreuungsverhältnis	endet	mit	Abmeldung	des	Kindes	durch	den	Erziehungsberech-
tigten	aus	der	Einrichtung	oder	durch	Kündigung	seitens	des	Trägers.	Es	endet	automatisch	
bei	Einschulung	zum	Ende	des	Kindertagesstättenjahres.	(31.07.)

2.	Unter	Abmeldung	ist	die	dauerhafte	Beendigung	des	Benutzungsverhältnisses	zu	verste-
hen.	Die	Betreuungsvereinbarung	tritt	außer	Kraft.	Bei	kurzzeitiger	Unterbrechung	wie	z.B.	
Urlaub,	Ferien,	Krankheit	usw.	behält	die	abgeschlossene	Vereinbarung	Bestandskraft.

3.	Eine	Abmeldung	des	Erziehungsberechtigten	muss	schriftlich	erfolgen.	Sie	hat	zum	Mo-
natsende,	4	Wochen	im	Voraus,	beim	Träger	der	Kindereinrichtung	zu	erfolgen.

4.	Die	Kündigung	durch	den	Träger	erfolgt	schriftlich	zum	Monatsende	wenn:

-		 der	Elternbeitrag	nicht	regelmäßig	entrichtet	wird	und	trotz	Mahnung	Rückstände	von		
	 zwei	Monatsgebühren	entstanden	sind
-		 ein	Kind	trotz	schriftlicher	Erinnerung	länger	als	2	Monate	unentschuldigt	fehlt	und	da-	
	 durch	die	Aufnahme	eines	anderen	Kindes	behindert	wird.	In	den	Fällen	hat	die	Leiterin		
	 den	Träger	zu	informieren.

§ 9
Gesundheitsvorsorge

1.	Vor	Aufnahme	eines	Kindes	in	die	Kindertagesstätte	sind	entsprechend	der	gesetzlichen	
Vorschriften	eine	ärztliche	Bescheinigung	über	die	gesundheitliche	Eignung	sowie	der	Nach-
weis	über	die	Durchführung	der	für	das	jeweilige	Alter	gemäßen	U-Untersuchung	vorzule-
gen.

2.	 Nach	 Erkrankung	 gemäß	 den	 Bestimmungen	 des	 Infektionsschutzgesetzes	 (z.	 B.	 einer	
übertragbaren	Krankheit,	Schädlingsbefall,	meldepflichtigen	Erkrankung)	ist	der	Leiterin	ei-
ne	ärztliche	Bescheinigung	über	die	gesundheitliche	Eignung	des	Kindes	vorzulegen.

3.	Die	Erziehungsberechtigten	sind	verpflichtet,	bei	Verdacht	oder	bei	Auftreten	von	anstek-
kenden	Krankheiten	beim	Kind	oder	in	seinem	Umfeld,	unverzüglich	die	Tageseinrichtung	
zu	informieren.

4.	Medikamente	werden	nur	in	Ausnahmefällen	und	auf	ärztliche	Anweisung	in	Absprache	
mit	dem	Erziehungsberechtigten	verabreicht.

5.	 Bei	 Unfällen	 und	 akuten	 Erkrankungen	 darf	 die	 Kindereinrichtung	 medizinische	 Hilfe	
anfordern,	wenn	die	Erziehungsberechtigten	nicht	umgehend	erreichbar	sind.

§ 10
Ortsfremde Kinder

1.	Kinder	 aus	Gemeinden	 außerhalb	der	Stadt	Arendsee	 (Altmark)	können	 aufgenommen	
werden,	sofern	freie	Kapazitäten	in	Kindereinrichtungen	vorhanden	sind	und	die	leistungs-
verpflichtende	Gemeinde	das	anteilige	Defizit	pro	Kind	übernimmt.

2.	Mit	den	betreffenden	Gemeinden	sind	Vereinbarungen	bezüglich	der	Zahlung	der	Umlage	
abzuschließen.

§ 11
Gastkinder

1.	Bei	Einhaltung	gesetzlicher	Richtlinien	können	Gastkinder	zur	Betreuung	aufgenommen	
werden.	Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	Aufnahme	nur	unter	Vorlage	eines	ärztlichen	Atte-
stes	möglich	ist.

2.	Die	Gastkinder	sind	schriftlich	beim	Träger	der	Kindertageseinrichtung	anzumelden.	Sie	
erhalten	eine	schriftliche	Aufnahmebestätigung.

3.	Der	Leiterin	obliegt	eine	gewissenhafte	Prüfung	der	o.g.	Kriterien.

4.	Für	Gastkinder	wird	ein	Elternbeitrag	lt.	Gebührensatzung	erhoben.

§ 12
Unfallschutz

1.	Nach	Abschluss	einer	Betreuungsvereinbarung	besteht	für	angemeldete	Kinder	grundsätz-
lich	Versicherungsschutz.

2.	Der	Unfallschutz	erstreckt	 sich	über	die	gesamte	Betreuungszeit	 in	der	Einrichtung	als	
auch	auf	dem	direkten	Hin-	und	Rückweg	zur	Kindertageseinrichtung.

3.	Der	Versicherungsschutz	der	gesetzlichen	Unfallversicherung	besteht	nur	für	Personen-
schäden,	nicht	für	Sachschäden	oder	die	Gewährung	von	Schmerzensgeld.

4.	Weiterhin	sind	ehrenamtlich	Tätige,	die	den	Träger	 laut	Vertrag	bei	der	Umsetzung	des	
Bildungsauftrages	unterstützen,	während	der	Zeit	ihres	Einsatzes	versichert.

5.	Eine	weitere	Haftung	entfällt.	

§ 13
Elternbeitrag

1.	Für	die	 Inanspruchnahme	von	Plätzen	 in	der	Kindertageseinrichtung	werden	Gebühren	
in	Form	eines	Elternbeitrages	nach	Anhörung	des	Kuratoriums	festgelegt	und	erhoben.	Der	
Elternbeitrag	ist	auch	in	den	Betriebsferien	bei	Abwesenheit	des	Kindes	durch	Krankheit,	bei	
Urlaub	des	Kindes		oder	vorübergehender	Schließung	der	Einrichtung	zu	zahlen.

2.	Der	Elternbeitrag	ist	bis	zum	1.	des	Monats	an	den	Träger	der	Kindereinrichtung	zu	zah-
len.

3.	Die	Höhe	der	Elternbeiträge	und	aller	sonst	in	der	Satzung	genannten	Gebühren	richtet	
sich	nach	der	Gebührensatzung.

§ 14
Öffentlichkeitsarbeit

1.	In	Umsetzung	unseres	Bildungsauftrages	nimmt	die	Zusammenarbeit	mit	der	Öffentlich-
keit	einen	 immer	höheren	Stellenwert	ein.	Die	Aktivitäten	der	Kindereinrichtungen	gehen	
über	das	Maß	der	Arbeit	in	der	Einrichtung	hinaus.

§ 15
Mitteilungspflicht der Eltern und Sorgeberechtigten

1.	Eltern,	Erziehungsberechtigte	bzw.	Sorgeberechtigte	haben	die	Pflicht,	Änderungen	von	
Angaben	die	aufgrund	des	Anmeldeformulars	oder	aufgrund	dieser	Satzung	gemacht	wur-
den,	dem	Träger	der	Einrichtung	unaufgefordert	innerhalb	von	10	Werktagen	nach	Eintreten	
der	Änderung	mitzuteilen.

2.	Sollten	Falschangaben	finanzielle	Einbußen	für	den	Träger	nach	sich	ziehen,	werden	die	
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betroffenen	Eltern	dafür	zur	Verantwortung	gezogen.

§ 16
Inkrafttreten

Die	Satzung	tritt	am	Tage	nach	ihrer	Veröffentlichung	in	Kraft:

Gleichzeitig	 treten	 tritt	 die	 Satzung	 für	 die	 Kindertageseinrichtungen	 der	 Verwaltungsge-
meinschaft	Arendsee-Kalbe	vom	25.01.2006	außer	Kraft.

Arendsee,	22.	Juni	2010

gez.	Klebe
Bürgermeister

Stadt Arendsee (Altmark)  

S a t z u n g

zur Umlegung von Beiträgen für die Unterhaltung 

von öffentlichen Gewässern zweiter Ordnung

Aufgrund	der	§§	6,	44	Abs.	3	Ziffer	1	und	91	Abs.1	der	Gemeindeordnung	 für	das	Land	
Sachsen-Anhalt	(GO	LSA)	vom	05.10.1993	in	Verbindung	mit	den	§§	104	bis	106	des	Was-
sergesetzes	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	(WG	LSA)	vom	12.04.2006	sowie	der	§§	1,	2,	5	
und	10	ff.	des	Kommunalabgabengesetzes	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(KAG	–	LSA)	vom	
13.12.1996	–	alle	Gesetze	in	der	am	31.12.2009	gültigen	Fassung	–	hat	der	Stadtrat	der	Stadt	
Arendsee	(Altmark)	am	21.	Juni	2010	folgende	Satzung	beschlossen	:

§ 1
Allgemeines 

Die	Stadt	Arendsee	(Altmark)	ist	kraft	Gesetzes	(§	104	Abs.3	Nr.1	WG	LSA)	Mitglied	in	den	
Unterhaltungsverbänden	„Jeetze“,	„Seege-Aland“	und	„Milde-Biese“	für	die	im	Gemeinde-
gebiet	gelegenen	und	der	Grundsteuerpflicht	unterliegenden	Flächen.	
Das	Gemeindegebiet	liegt	anteilig	im	Verbandsgebiet	der	genannten	Unterhaltungsverbän-
de.	
Die	Unterhaltungsverbände	„Jeetze“,	„Seege-Aland“	und	„Milde-Biese“	sind	für	die	Unter-
haltung	der	Gewässer	zweiter	Ordnung	in	ihren	Verbandsgebieten	zuständig.	Zur	Unterhal-
tung	gehören	die	Aufgaben	nach	den	§§	101	ff.	des	WG	LSA.				
Gemäß	den	§§	28	ff.	des	Wasserverbandsgesetzes	in	Verbindung	mit	§	105	Abs.2	des	WG	
LSA	ist	die	Stadt	als	Mitglied	verpflichtet	an	die	Unterhaltungsverbände	Beiträge	zur	Erfül-
lung	ihrer	Aufgaben	zu	leisten.
Die	Stadt	Arendsee	(Altmark)	legt	diese	Beiträge	nach	Maßgabe	dieser	Satzung	um.		

§ 2
Umlageschuldner   

(1)		Die	Stadt	Arendsee	(Altmark)	legt	gemäß	§	106	Abs.1	in	Verbindung	mit	§	104	Abs.	3		
Nr.1	WG	LSA	die	Beiträge	 für	die	Unterhaltungsverbände	vorrangig	auf	die	Eigentümer,	
Erbbauberechtigten	oder	ersatzweise	auf	die	Nutzer	der	im	Gemeindegebiet	gelegenen,	zu	
den	Verbandsgebieten	gehörenden	und	der	Grundsteuerpflicht	unterliegenden	Flächen	um,	
soweit	nicht	von	dem	Unterhaltungsverband	nach	§	28	Abs.	3	des	Wasserverbandsgesetzes	
Geldbeträge	erhoben	werden.	
Die	Eigentümer,	Erbbauberechtigten	oder	ersatzweise	die	Nutzer	sind	damit	Umlageschuld-
ner	gemäß	dieser	Satzung.	
Mehrere	Eigentümer,	Erbbauberechtigte	oder	Nutzer	derselben	Fläche	haften	als	Gesamt-
schuldner.	

(2)		Wechselt	ein	Grundstück	seinen	Eigentümer,	Erbbauberechtigten	oder	Nutzer	geht	die	
Umlageschuld	mit	Beginn	des	auf	den	Übergang	folgenden	Kalendervierteljahres	auf	den	
neuen	 Umlageschuldner	 über.	 Wenn	 der	 bisherige	 Umlageschuldner	 die	 Mitteilung	 des	
Rechtswechsels	(§	7)	versäumt,	so	haftet	er	für	die	Umlage,	die	für	den	Zeitraum	bis	zum	
Eingang	der	Mitteilung	bei	der	Stadt	anfällt,	neben	dem	neuen	Umlageschuldner.	
					

§ 3
Umlagemaßstab  

(1)		Die	Stadt	Arendsee	(Altmark)	legt	die	von	ihr	an	die	Unterhaltungsverbände	geleisteten	
Beiträge	auf	die	Umlageschuldner	der	im	Gemeindegebiet	gelegenen	und	zu	den	Verbands-
gebieten	gehörenden	grundsteuerpflichtigen	Flächen	um.	

(2)	 	Der	Maßstab	für	die	Umlegung	der	Beiträge	 ist	die	Größe	der	grundsteuerpflichtigen	
Fläche,	die	im	Niederschlagsgebiet	eines	Gewässers	zweiter	Ordnung	liegt.		

§ 4
Umlagenhöhe und Veranlagung

(1)	 	Bei	der	Berechnung	der	Beitragsumlage	werden	die	von	den	Unterhaltungsverbänden		
„Jeetze“,	„Seege-Aland“	und	„Milde-Biese“	für	das	jeweilige	Jahr	festgesetzten	Beiträge	je	
Hektar	zugrunde	gelegt.	

						Der	Beitragssatz	beträgt	im	Unterhaltungsverband	„Jeetze“	für	das	
																																																							
																											Jahr		2005																												7,20		EUR	/	ha	
																											Jahr		2006																												7,20		EUR	/	ha	
																											Jahr		2007																												7,20		EUR	/	ha
																											Jahr		2008																												8,00		EUR	/	ha
																											Jahr		2009																												8,40		EUR	/	ha	

						Der	Beitragssatz	beträgt	im	Unterhaltungsverband	„Seege-	Aland“	für	das
																												
																												Jahr		2005																										10,00		EUR	/	ha
																												Jahr		2006																										10,00		EUR	/	ha																																		

																												Jahr		2007																										10,00		EUR	/	ha
																												Jahr		2008																										10,00		EUR	/	ha
																												Jahr		2009																										10,00		EUR	/	ha

							Der	Beitragssatz	beträgt	im	Unterhaltungsverband	„Milde-Biese“	für	das	

																												Jahr		2005																												6,50		EUR	/	ha
																												Jahr		2006																												6,50		EUR	/	ha
																												Jahr		2007																												6,50		EUR	/	ha
																												Jahr		2008																												8,18		EUR	/	ha	
																												Jahr		2009																												8,88		EUR	/	ha

(2)		Der	Beitragssatz	je	Hektar	wird	mit	der	jeweiligen	beitragspflichtigen	Fläche	multipli-
ziert.	Die	Grundstücksfläche	wird	auf	zwei	Stellen	nach	dem	Komma	nach	den	allgemein	
gültigen	Rundungsregeln	gerundet.	Mehrere	Grundstücke	eines	Umlageschuldners	innerhalb	
desselben	Verbandsgebietes	werden	bei	der	Berechnung	zusammengefasst.		
Die	Umlage	kann	mit	der	Veranlagung	anderer	Grundstücksabgaben	in	einem	Bescheid	er-
folgen.	

(3)		Sofern	sich	für	einen	Umlageschuldner	für	die	Gesamtheit	seiner	der	Grundsteuerpflicht	
unterliegenden	Flächen	ein	Umlagebetrag	unter	2,50	EUR	errechnet,	erfolgt	keine	Veranla-
gung.

(4)		Für	grundsteuerfreie	Flächen	wird	keine	Umlage	erhoben.	

§ 5
Entstehung und Fälligkeit der Umlageschuld 

(1)		Die	Umlageschuld	entsteht	mit	dem	01.01.	des	Kalenderjahres	für	das	abgelaufene	Ka-
lenderjahr.	
	
(2)		Die	Umlage	und	deren	Fälligkeit	werden	durch	Bescheid	festgesetzt.	Die	Umlage	ist	zu	
je	einem	Viertel	des	Jahresbetrages	am	15.	Februar,	15.	Mai,	15.	August	und	15.	November		
fällig.	
Auf	Antrag	des	Umlageschuldners	kann	die	Umlage	am	01.	Juli	in	einem	Jahresbetrag	ent-
richtet	werden.	Änderungen	der	Zahlungsweise	können	jeweils	bis	zum	30.	September	des	
vorangehenden	Jahres	beantragt	werden.		
							
Bei	einer	Nachveranlagung	hat	der	Umlageschuldner	die	Umlage,	die	sich	für	vergangene	
Fälligkeitstage	ergibt	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	des	Bescheides	zu	entrich-
ten.		

§ 6
Auskunftspflicht 

(1)		Der	Umlageschuldner	oder	sein	Vertreter	hat	der	Verwaltung	der	Stadt	Arendsee	(Alt-
mark)	jede	Auskunft	zu	erteilen,	die	für	die	Festsetzung	und	Erhebung	der	Umlage	erforder-
lich	ist.	

(2)	 	 Die	Verwaltung	 der	 Stadt	Arendsee	 (Altmark)	 kann	 an	 Ort	 und	 Stelle	 ermitteln.	 Die	
nach		Abs.	1	zur	Auskunft	Verpflichteten	haben	dies	zu	ermöglichen	und	in	dem	Umfang	zu	
helfen.		

(3)		Verweigert	der	Umlageschuldner	seine	Mitwirkung	oder	erhält	die	Verwaltung	für	die	
Veranlagung	der	Umlage	vom	Umlageschuldner	nur	unzureichende	Angaben,	kann	die	Ver-
anlagung	aufgrund	einer	Schätzung	erfolgen.	

§ 7
Anzeigepflicht

Jeder	Wechsel	der	Rechtsverhältnisse	am	Grundstück	ist	sowohl	vom	Veräußerer	als	auch	
vom	Erwerber	innerhalb	eines	Monats	schriftlich	anzuzeigen.	

§ 8
Billigkeitsmaßnahmen

Stellt	die	Erhebung	der	Umlage	im	Einzelfall	für	den	betroffenen	Umlageschuldner	eine	
besondere	Härte	dar,	so	kann	die	Stadt	dem	Umlageschuldner	die	Umlage	aus	Billigkeits-
gründen	stunden,	ermäßigen	oder	erlassen.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1)		Ordnungswidrig	i.S.v.	§	16	Abs.2	Nr.2	KAG-LSA	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leicht-
fertig	:	
							
-			 entgegen	§	6	Abs.1	dieser	Satzung	die	für	die	Festsetzung	und	Erhebung	der	Umlage		
	 erforderlichen	Auskünfte	nicht	erteilt;	
-			 entgegen	§	6	Abs.2	verhindert,	dass	die	Gemeinde	an	Ort	und	Stelle	ermitteln	kann	und		
	 die	dafür	erforderliche	Hilfe	verweigert;	
-				 entgegen	§	7	den	Wechsel	der	Rechtsverhältnisse	am	Grundstück	nicht	innerhalb	eines		
	 Monats	schriftlich	anzeigt	und	es	dadurch	ermöglicht,	Abgaben	zu	verkürzen	oder	nicht		
	 gerechtfertigte	Abgabenvorteile	zu	erlangen.	

(2)		Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	von	bis	zu	2.500,00	EUR	geahndet	
werden.	

§ 10
Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	mit	dem	Tag	nach	ihrer	Veröffentlichung	in	Kraft.	
Gleichzeitig	treten	alle	bisher	gültigen	Satzungen	der	Stadt	Arendsee	und	der	durch	Einge-
meindung	seit	01.01.2010	zur	Stadt	Arendsee	(Altmark)	gehörenden	Gemeinden	zur	Umlage	
von	Beiträgen	für	die	Unterhaltung	von	öffentlichen	Gewässern	2.	Ordnung	außer	Kraft.	

Arendsee,	22.	Juni	2010

gez.	Klebe				
Bürgermeister		
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Gemeinde Dannefeld

Nachtragssatzung 
und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

der Gemeinde Dannefeld für das Haushaltsjahr 2010

1. Nachtragssatzung
Auf	Grund	des	§	160	der	Gemeindeordnung	für	das	Land	Sachsen	Anhalt	vom	05.10.1993,	in	
der	zurzeit	gültigen	Fassung,	hat	der	Gemeinderat	Dannefeld	in	seiner	Sitzung	am	27.05.2010	
folgende	1.	Nachtragssatzung	für	das	Haushaltsjahr	2010	beschlossen:	

§ 1
Mit	dem	Nachtragshaushaltsplan	werden

	 	 	 erhöht	(+)	vermindert	(-)	 und	damit	der	Gesamtbetrag	des
	 	 	 um	 um	 	 Haushaltsplanes	einschließlich
	 	 	 	 	 	 der	Nachträge
	 	 	 	 	 	 gegenüber														nunmehr	festgesetzt
	 	 	 	 	 	 bisher		 													auf
	 	 	 Euro	 Euro	 	 Euro	 													Euro

1.	im	Verwaltungshaushalt

die	Einnahmen	 3.400		 0		 	 341.500		 												344.900	
die	Ausgaben	 4.600		 		-1.200		 	 341.500		 												344.900	

2.	im	Vermögenshaushalt

die	Einnahmen	 150.000		 		-9.200		 	 223.500		 												364.300	
die	Ausgaben	 150.800		 -10.000		 	 223.500		 												364.300	

§ 2
Der	 Gesamtbetrag	 der	 vorgesehenen	 Kreditaufnahmen	 für	 Investitionen	 und	 Investitions-
förderungsmaßnahmen	wird	gegenüber	der	bisherigen	Festsetzung	auf	150.000,00	Euro	er-
höht.

§ 3
Der	bisherige	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungsermächtigungen	wird	nicht	geändert.

§ 4
Der	Höchstbetrag,	bis	zu	dem	Kassenkredite	aufgenommen	werden	dürfen,	wird	gegenüber	
dem	bisherigen	Höchstbetrag	nicht	verändert.

§ 5
Die	Hebesätze	für	die	Realsteuern	werden	nicht	geändert:

Dannefeld,	den	27.05.2010

Kuhrs	 	 	 	 	 	 Siegel
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung
Die	vorstehende	Nachtragssatzung	der	Gemeinde	Dannefeld	für	das	Haushaltsjahr	2010	wird	
hiermit	öffentlich	bekannt	gemacht.	Eine	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde	war	erforder-
lich,	 da	 die	 1.	 Nachtragssatzung	 eine	 Kreditaufnahme	 beinhaltete.	 Die	 Genehmigung	 zu		
§	2	der	1.	Nachtragssatzung	wurde	durch	den	Altmarkkreis	Salzwedel	Aktenzeichen:	72.2.6.-
1520.100	versagt.	Eine	Kreditaufnahme	wurde	nicht	genehmigt.	Der	1.	Nachtragsplan	liegt	
nach	§	94	Abs.	3	der	Gemeindeordnung	LSA	vom	29.07.	bis	11.08.2010	zur	Einsichtnahme	
in	der	Verwaltungsgemeinschaft	Südliche	Altmark,	Letzlinger	Landstraße	6	39638	Gardele-
gen,	Kämmerei,	Zimmer	101,	während	der	Dienstzeiten,	öffentlich	aus.

Dannefeld,	den	28.07.2010

K	u	h	r	s
Bürgermeister	 	 	 	 	 Siegel

Gemeinde Fleetmark

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Fleetmark für das Haushaltsjahr 2010

Auf	Grund	des	§	92	der	Gemeindeordnung	des	Landes	Sachsen-Anhalt	in	der	zurzeit	gülti-
gen	Fassung	hat	der	Gemeinderat	Fleetmark	in	der	Sitzung	am	31.05.2010	folgende	Haus-
haltssatzung	für	das	Haushaltsjahr	2010	beschlossen:
			

§ 1
Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2010	wird:
	 im Verwaltungshaushalt	 	 	
	 in	der	Einnahme	auf	 	 	 1.055.400	Euro
	 in	der	Ausgabe	auf	 	 	 1.055.400	Euro
	
	 im Vermögenshaushalt
	 in	der	Einnahme	auf	 	 	 			317.300	Euro
	 in	der	Ausgabe	auf	 	 	 			317.300	Euro
festgesetzt.
																												 	

§ 2
Kredite	für	Investitionen	und	Investitionsförderungsmaßnahmen	werden	nicht	festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen	werden	nicht	veranschlagt.	 	 	 	
	

§ 4
Der	Höchstbetrag,	bis	zu	dem	Kassenkredite	im	Haushaltsjahr	2010	zur	rechtzeitigen	Lei-
stung	von	Ausgaben	in	Anspruch	genommen	werden	dürfen,	wird	festgesetzt	auf	200.000	
Euro.

§ 5
Die	Steuersätze	für	die	Realsteuern	werden	für	das	Haushaltsjahr	2010	wie	folgt	festgesetzt:
1.	Grundsteuer
			a)	für	Land-	und	forstwirtschaftliche	Betriebe
							(Grundsteuer	A)		 	 	 	 260	v.H.
			b)	für	Grundstücke	(Grundsteuer	B)	 	 	 320	v.H.
2.	Gewerbesteuer	 	 	 	 	 300	v.H.

Fleetmark,	den	01.06.2010	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 (Siegel)
gez.	Ahlfeld
Bürgermeister	

Die	vorstehende	Haushaltssatzung	 für	das	Haushaltsjahr	2010	wird	hiermit	 öffentlich	be-
kannt	gemacht.
Eine	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde	ist	nicht	erforderlich.
Die	Haushaltssatzung	und	der	Haushaltsplan	liegen	gemäß	§	94	Absatz	3	Satz	1	GO	LSA	
in	der	Zeit	vom	

29. Juli bis 06. August 2010
zur	Einsichtnahme	in	der	Verwaltungsgemeinschaft	Salzwedel-Land,	Kämmerei,	Karl-Marx-
Str.	16,	29410	Salzwedel,	Zimmer	103,	während	der	Dienstzeiten	öffentlich	aus.
	 	
Fleetmark,	den	02.07.2010	 	 	 	 	

gez.	Ahlfeld
Bürgermeister

Gemeinde Hottendorf

1. S a t z u n g
zur Änderung der Satzung zur Erhebung und Umlegung von Beiträgen für 

den Unterhalt von öffentlichen Gewässern ( 2. Ordnung) der Gemeinde Hottendorf

Aufgrund	der	§§	6,	8	und	44	Abs.	3	Ziffer	1	der	Gemeindeordnung	für	das	Land	Sachsen-
Anhalt	vom	15.10.1993	(GVBl.	S.	568),	in	der	zurzeit	geltenden	Fassung,	i.V.m.	§	106	Was-
sergesetz	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	(WG	LSA)	vom	21.04.1998	(GVBl.	S	186),	in	der	
zurzeit	geltenden	Fassung,	i.V.m.	§	2	Kommunalabgabengesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	
(KAG-LSA)	vom	13.12.1996	(GVBl.	S.	405),	in	der	zurzeit	geltenden	Fassung,	hat	der	Ge-
meinderat	der	Gemeinde	Hottendorf	am	12.07.2010	folgende	Satzung	beschlossen:

§ 1
Beiträge

Der	§	4	Absatz	2	erhält	folgenden	Wortlaut:
Der	auf	den	jeweiligen	Beitragspflichtigen	nach	dieser	Satzung	entfallende	Beitrag	bestimmt	
sich	nach	dem	an	den	jeweiligen	Unterhaltungsverband	für	die	Fläche	des	Beitragspflichti-
gen	zu	zahlenden	Betrag.	Der	Beitragssatz	vom	Unterhaltungsverband	

„Milde	Biese“		 beträgt	für	das	Jahr	2010	 		7,41 Euro/Hektar
„Uchte“		 	 beträgt	für	das	Jahr	2010	 12,00 Euro/Hektar.

Diese	Satzung	tritt	rückwirkend	zum	01.	01.	2010	in	Kraft.

Ausgefertigt	am:	Hottendorf,	den	12.07.2010

gez.	Odewald	 	 	 	 Siegel
Bürgermeister

Gemeinde Jeggau

1. S a t z u n g
zur Änderung der Satzung zur Erhebung und Umlegung von Beiträgen für 

den Unter-halt von öffentlichen Gewässern (2. Ordnung) der Gemeinde Jeggau
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Aufgrund	der	§§	6,	8	und	44	Abs.	3	Ziffer	1	der	Gemeindeordnung	für	das	Land	Sachsen-
Anhalt	vom	15.10.1993	(GVBl.	S.	568),	in	der	zurzeit	geltenden	Fassung,	i.V.m.	§	106	Was-
sergesetz	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	(WG	LSA)	vom	21.04.1998	(GVBl.	S	186),	in	der	
zurzeit	geltenden	Fassung	i.V.m.	§	2	Kommunalabgabengesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	
(KAG-LSA)	vom	13.12.1996	(GVBl.	S.	405),	in	der	zurzeit	geltenden	Fassung,	hat	der	Ge-
meinderat	der	Gemeinde	Jeggau	am	10.06.2010	folgende	Satzung	beschlossen:
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§ 1
Beiträge

Der	§	4	Absatz	2	erhält	folgenden	Wortlaut:
Der	auf	den	jeweiligen	Beitragspflichtigen	nach	dieser	Satzung	entfallende	Beitrag	bestimmt	
sich	nach	dem	an	den	jeweiligen	Unterhaltungsverband	für	die	Fläche	des	Beitragspflichti-
gen	zu	zahlenden	Betrag.	Der	Beitragssatz	vom	Unterhaltungsverband	„Obere	Ohre“	beträgt	
für	das	Jahr	2010	 	 7,98 Euro/Hektar.

Diese	Satzung	tritt	rückwirkend	zum	01.01.2010	in	Kraft.

Ausgefertigt	am:	Jeggau,	den	10.06.2010

K	r	ü	g	e	r		 	 	 	 Siegel
Bürgermeister

Gemeinde Miesterhorst

1. S a t z u n g
zur Änderung der Satzung zur Erhebung und Umlegung von Beiträgen für 

den Unterhalt von öffentlichen Gewässern (2. Ordnung) der Gemeinde Miesterhorst

Aufgrund	der	§§	6,	8	und	44	Abs.	3	Ziffer	1	der	Gemeindeordnung	für	das	Land	Sachsen-
Anhalt	vom	15.10.1993	(GVBl.	S.	568),	in	der	zurzeit	geltenden	Fassung,	i.V.m.	§	106	Was-
sergesetz	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	(WG	LSA)	vom	21.	04.	1998	(GVBl.	S	186),	in	der	
zurzeit	geltenden	Fassung	i.V.m.	§	2	Kommunalabgabengesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	
(KAG-LSA)	vom	13.12.1996	(GVBl.	S.	405),	in	der	zurzeit	geltenden	Fassung,	hat	der	Ge-
meinderat	der	Gemeinde	Miesterhorst	am	12.07.2010	folgende	Satzung	beschlossen:

§ 1
Beiträge

Der	§	4	Absatz	2	erhält	folgenden	Wortlaut:
Der	auf	den	jeweiligen	Beitragspflichtigen	nach	dieser	Satzung	entfallende	Beitrag	bestimmt	
sich	nach	dem	an	den	jeweiligen	Unterhaltungsverband	für	die	Fläche	des	Beitragspflichti-
gen	zu	zahlenden	Betrag.	Der	Beitragssatz	vom	Unterhaltungsverband	

„Obere	Ohre“		beträgt	für	das	Jahr	2010	 7,98 Euro/Hektar.

Diese	Satzung	tritt	rückwirkend	zum	01.01.2010	in	Kraft.

Ausgefertigt	am:	Miesterhorst,	den	12.07.2010

gez.		M	e	y	e	r		 	 	 	 Siegel
Bürgermeister

Gemeinde Peckfitz

1. S a t z u n g
zur Änderung der Satzung zur Erhebung und Umlegung von Beiträgen für 

den Unterhalt von öffentlichen Gewässern (2. Ordnung) der Gemeinde Peckfitz  

Aufgrund	der	§§	6,	8	und	44	Abs.	3	Ziffer	1	der	Gemeindeordnung	für	das	Land	Sachsen-
Anhalt	vom	15.10.1993	(GVBl.	S.	568),	in	der	zurzeit	geltenden	Fassung,	i.V.m.	§	106	Was-
sergesetz	für	das	Land	Sachsen-Anhalt	(WG	LSA)	vom	21.04.1998	(GVBl.	S	186),	in	der	
zurzeit	geltenden	Fassung	i.V.m.	§	2	Kommunalabgabengesetz	des	Landes	Sachsen-Anhalt	
(KAG-LSA)	vom	13.12.1996	(GVBl.	S.	405),	in	der	zurzeit	geltenden	Fassung,	hat	der	Ge-
meinderat	der	Gemeinde	Peckfitz	am	15.06.2010	folgende	Satzung	beschlossen:

§ 1
Beiträge

Der	§	4	Absatz	2	erhält	folgenden	Wortlaut:
Der	auf	den	jeweiligen	Beitragspflichtigen	nach	dieser	Satzung	entfallende	Beitrag	bestimmt	
sich	nach	dem	an	den	jeweiligen	Unterhaltungsverband	für	die	Fläche	des	Beitragspflichti-
gen	zu	zahlenden	Betrag.	Der	Beitragssatz	vom	Unterhaltungsverband	

„Obere	Ohre“	beträgt	für	das	Jahr	2010	 7,98 Euro/Hektar.

Diese	Satzung	tritt	rückwirkend	zum	01.01.2010	in	Kraft.

Ausgefertigt	am:	Peckfitz,	den	15.06.2010

G	r	o	t	h	e		 	 	 	 	 Siegel
Bürgermeister

Gemeinde Peckfitz

Haushaltssatzung 
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

der Gemeinde Peckfitz für das Haushaltsjahr 2010

1. Haushaltssatzung
Aufgrund	 des	 §	 92	 der	 Gemeindeordnung	 für	 das	 Land	 Sachsen-Anhalt	 vom	 05.10.1993	
GVBL.	LSA	S.	 568,	 in	 der	 zurzeit	 gültigen	Fassung,	 hat	 der	Gemeinderat	 der	Gemeinde	
Peckfitz	 in	seiner	Sitzung	am	15.06.2010,	unter	der	Beschluss	Nr.	29/05/V/2010	folgende	
Haushaltssatzung	2010	beschlossen.

§1
Der	Haushalt	für	das	Haushaltsjahr	2010	wird

im Verwaltungshaushalt	 in	der	Einnahme	auf		 	 		99.100,00	Euro
	 	 	 	 in	der	Ausgabe	auf	 	 	 300.200,00	Euro
und
im Vermögenshaushalt	 in	der	Einnahme	auf		 	 		18.100,00	Euro
	 	 	 	 in	der	Ausgabe	auf	 	 	 		18.100,00	Euro
festgesetzt.

§ 2
Kreditaufnahmen	für	Investitionen	und	Investitionsfördermaßnahmen	werden	festgesetzt	auf	
0	Euro.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen	werden	nicht	veranschlagt.

§ 4
Der	Höchstbetrag,	bis	zu	dem	Kassenkredite	im	Haushaltsjahr	2010	zur	rechtzeitigen	Lei-
stung	von	Ausgaben	in	Anspruch	genommen	werden	dürfen,	wird	auf	100.000,00	Euro	fest-
gesetzt.

§ 5
Die	Steuersätze	(Hebesätze)	für	die	Realsteuern	werden	für	das	Haushaltsjahr	2010	wie	folgt	
festgesetzt.

1. Grundsteuern
a)	für	die	land-	und	Forstwirtschaftsbetriebe	(Grundsteuer	A)	 310	v.	H.
b)	für	die	bebauten	Grundstücke	(Grundsteuer	B)	 	 310	v.	H.
2. Gewerbesteuern	 	 	 	 	 310	v.	H.

Peckfitz,	den	15.06.2010

gez.	Grothe
Bürgermeister	 	 	 Siegel

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die	vorstehende	Haushaltssatzung	für	das	Haushaltsjahr	2010	wird	hiermit	gemäß	§	94	Abs.	
3	GO	LSA	öffentlich	bekannt	gemacht.	Eine	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde	ist	nicht	er-
forderlich.	Der	Haushaltsplan	liegt	nach	§	94	Abs.	3	Satz	1	der	Gemeindeordnung	LSA	vom	
29.07.	bis	11.08.2010	zur	Einsichtnahme	in	der	Verwaltungsgemeinschaft	Südliche	Altmark,	
Letzlinger	Landstraße	6,	39638	Gardelegen,	Kämmerei,	Zimmer	101,	während	der	Dienst-
zeiten	und	während	der	Dienstzeit	der	Gemeinde	Peckfitz	öffentlich	aus.

Peckfitz,	den	28.07.2010	

Gemeinde Vissum

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Vissum für das Haushaltsjahr 2010

Auf	Grund	des	§	92	der	Gemeindeordnung	des	Landes	Sachsen-Anhalt	in	der	zurzeit	gülti-
gen	Fassung	hat	der	Gemeinderat	Vissum	in	der	Sitzung	am	06.05.2010	folgende	Haushalts-
satzung	beschlossen:

§ 1
Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2010	wird:
	 im Verwaltungshaushalt	 	 	
	 in	der	Einnahme	auf	 	 	 	 	 193.800	Euro
	 in	der	Ausgabe	auf	 	 	 	 	 193.800	Euro
	 im Vermögenshaushalt
	 in	der	Einnahme	auf	 	 	 	 	 232.300	Euro
	 in	der	Ausgabe	auf	 	 	 	 	 232.300	Euro
festgesetzt.

§ 2
Kredite	für	Investitionen	und	Investitionsförderungsmaßnahmen	werden	nicht	festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen	werden	nicht	veranschlagt.	 	 	 	
	

§ 4
Der	Höchstbetrag,	bis	zu	dem	Kassenkredite	im	Haushaltsjahr	2010	zur	rechtzeitigen	Lei-
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stung	 von	Ausgaben	 in	Anspruch	 genommen	 werden	 dürfen,	 wird	 festgesetzt	 auf	 80.000	
Euro.

§ 5
Die	Steuersätze	für	die	Realsteuern	werden	für	das	Haushaltsjahr	2010	wie	folgt	festgesetzt:
1.	Grundsteuer
			a)	für	Land-	und	forstwirtschaftliche	Betriebe
							(Grundsteuer	A)		 	 	 	 250	v.H.
			b)	für	Grundstücke	(Grundsteuer	B)	 	 	 280	v.H.
2.	Gewerbesteuer	 	 	 	 	 200	v.H.

Vissum,	den	20.05.2010	 	 	 (Siegel)	 	

gez.	Ollendorf
Bürgermeister	

Die	vorstehende	Haushaltssatzung	 für	das	Haushaltsjahr	2010	wird	hiermit	 öffentlich	be-
kannt	gemacht.
Eine	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde	ist	nicht	erforderlich.
Die	Haushaltssatzung	und	der	Haushaltsplan	liegen	gemäß	§	94	Absatz	3	Satz	1	GO	LSA	
in	der	Zeit	vom	

29. Juli bis 06. August 2010
zur	Einsichtnahme	in	der	Verwaltungsgemeinschaft	Salzwedel-Land,	Kämmerei,	Karl-Marx-
Str.	16,	29410	Salzwedel,	Zimmer	103,	während	der	Dienstzeiten	öffentlich	aus.
	
Vissum,	den	21.06.2010	 	 	 	 	

gez.	Ollendorf
Bürgermeister

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Außenstelle Salzwedel
- Flurneuordnungsbehörde -
Buchenallee	3
29410	Salzwedel
43.4/	Az.	17SAW	005
Flurbereinigungsverfahren	Salzwedel-Nord,	
Salzwedel,	den	12.07.2010
	

Öffentliche Bekanntmachung

Ausführungsanordnung

Das	Amt	für	Landwirtschaft,	Flurneuordnung	und	Forsten	Altmark	ordnet	hiermit	gemäß	§	
61	 des	 Flurbereinigungsgesetzes	 (FlurbG)	 die	Ausführung	 des	 Flurbereinigungsplans	 ein-
schließlich	des	Plannachtrages	1	für	das	gesamte	Flurbereinigungsgebiet	der	Flurbereinigung	
Salzwedel-Nord	an.

Mit	Wirkung	vom	10.08.2010	tritt	der	im	Flurbereinigungsplan	und	seinem	Nachtrag	1	vor-
gesehene	neue	Rechtszustand	an	die	Stelle	des	bisherigen.	Damit	 tritt	die	 im	Flurbereini-
gungsplan	mit	seinem	Nachtrag	1	enthaltene	Neuordnung	des	Eigentums	und	der	sonstigen	
privatrechtlichen	und	öffentlich	rechtlichen	Verhältnisse	in	Kraft.

Die	 rechtlichen	 Wirkungen	 der	 vorläufigen	 Besitzeinweisung	 vom	 08.05.2008	 enden	 mit	
Ablauf	des	09.08.2010.

Die	tatsächliche	Überleitung	von	Besitz,	Verwaltung	und	Nutzung	in	den	neuen	Zustand	er-
folgte	für	den	Flurbereinigungsplan	und	seinen	Nachtrag	1	bereits	durch	die	vorläufige	Besit-
zeinweisung	vom	08.05.2008	sowie	durch	ergänzende	Überleitungsbestimmungen.	Weiterer	
Bestimmungen	bedarf	es	nicht.
Gemäß	§	80	Abs.	2	Nr.	4	Verwaltungsgerichtsordnung	wird	die	sofortige	Vollziehung	dieser	
Ausführungsanordnung	angeordnet	mit	der	Folge,	dass	Rechtsbehelfe	gegen	sie	keine	auf-
schiebende	Wirkung	haben.

Hinweis:
Anträge	auf	Regelung	des	Nießbrauchs	und	der	Pachtverhältnisse	müssen	innerhalb	von	drei	
Monaten	nach	Erlass	der	Ausführungsanordnung	beim	Amt	für	Landwirtschaft,	Flurneuord-
nung	und	Forsten	Altmark	gestellt	werden.	Später	eingehende	Anträge	können	nicht	mehr	
berücksichtigt	werden.

Gründe:
Die	 Voraussetzungen	 für	 die	 Ausführungsanordnung	 nach	 §	 61	 des	 Flurbereinigungsge-
setzes	liegen	vor.	Die	Beteiligten	sind	am	24.11.2009	zum	Flurbereinigungsplan	sowie	am	
25.06.2010	zum	Nachtrag	1	gehört	worden.	Widersprüche	wurden	nicht	vorgebracht.	Der	
Flurbereinigungsplan	mit	seinem	Nachtrag	1	ist	unanfechtbar.

Die	Anordnung	der	sofortigen	Vollziehung	ist	sowohl	aus	Gründen	des	öffentlichen	Interes-
ses	als	auch	im	Interesse	der	überwiegenden	Mehrheit	der	Beteiligten	geboten,	da	andernfalls	
eine	reibungslose	Abwicklung	des	Flurbereinigungsverfahrens	gefährdet	und	der	durch	die	
Neuordnung	bewirkte	landeskulturelle	Erfolg	verzögert	würde.

Der	bisherige,	lediglich	auf	Besitz	beruhende	und	nur	für	eine	Übergangszeit	vorgesehene	
Zustand,	kann	nicht	mehr	länger	bestehen	bleiben.	Es	muss	nunmehr	durch	diese	Ausfüh-
rungsanordnung	auch	in	rechtlicher	Hinsicht	der	im	Flurbereinigungsplan	und	seinem	Nach-
trag	1	vorgesehene	neue	Rechtszustand	herbeigeführt	und	den	Teilnehmern	das	Eigentum	an	
ihren	neuen	Grundstücken	verschafft	werden.	Durch	einen	längeren	Aufschub	des	Eintritts	
der	rechtlichen	Wirkungen	des	Flurbereinigungsplanes	und	seines	Nachtrags	1	würden	vor-
aussichtlich	erhebliche	Behinderungen	im	Grundstücksverkehr	auftreten.	Aufgrund	der	An-
ordnung	dieser	sofortigen	Vollziehung	der	Ausführungsanordnung	kann	die	Berichtigung	der	

öffentlichen	Bücher	unmittelbar	eingeleitet	werden.

Das	öffentliche	Interesse	überwiegt	somit	gegenüber	den	Interessen	einzelner	Beteiligter	und	
den	von	ihnen	gegebenenfalls	einzuleitenden	Rechtsbehelfe.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diese	Ausführungsanordnung	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	Wider-
spruch	erhoben	werden.	Der	Widerspruch	ist	beim	Amt	für	Landwirtschaft,	Flurneuordnung	
und	 Forsten	Altmark,	 Buchenallee	 3,	 29410	 Salzwedel,	 schriftlich	 oder	 zur	 Niederschrift	
einzulegen.
Rechtsbehelfe	gegen	diese	Anordnung	haben	wegen	der	Anordnung	der	sofortigen	Vollzie-
hung	keine	aufschiebende	Wirkung.

Gegen	die	Anordnung	der	sofortigen	Vollziehung	ist	bei	dem	Gericht	der	Hauptsache	-	dem	
Oberverwaltungsgericht	des	Landes	Sachsen-Anhalt,	Breiter	Weg	203	-	206,	39104	Magde-
burg	-	8.	Senat	(Flurbereinigungssenat)	-		der	Antrag	auf	Wiederherstellung		der	aufschieben-
den	Wirkung	(§	80	Abs.	5	VwGO)	zulässig.	

Im	Auftrag

	 	 	 	 	 	 	 Dienstsiegel
gez.	Creutzfeldt	

Kreiskirchenamt Salzwedel

Bekanntmachung des Evangelischen Kirchspiel Kuhfelde

Kirchengemeinden Kuhfelde und Hohenlangenbeck

Der	Kirchspielrat	des	Evangelischen	Kirchspiel	Kuhfelde	hat	am	14.05.2010	für	die	kirch-
lichen	Friedhöfe Kuhfelde und Hohenlangenbeck	eine	Änderung	der	Friedhofsgebühren-
ordnung	vom		10.07.2008	beschlossen.	

Gemäß	§	7	der	Friedhofsgebührenordnung	werden	für	die	kirchlichen	Friedhöfe	ab	2010	eine	
Friedhofsunterhaltungsgebühr	je	Einzelgrab	und	Jahr	in	Höhe	von	11,00 Euro	festgesetzt.

Es	ändern	sich	weiterhin	die	Grabgebühren	wie	folgt:

											Wahlgrab/Urnenwahlgrab:						 150	Euro	für	30	Jahre	Liegezeit
											Urne	auf	belegte	Grabstelle:			 150	Euro	für	30	Jahre	Liegezeit
											
gez.	Meinecke		gez.	Latta

Der	Kirchspielrat	des	Kirchspiel	Kuhfelde	hat	am	14.05.2010	eine	Änderung	der	Friedhofs-
gebührenordnung	für	die	kirchlichen	Friedhöfe	Kuhfelde	und	Hohenlangenbeck	beschlos-
sen	und	dem	Kreiskirchenamt	Salzwedel	 als	 zuständiger	Aufsichtsbehörde	angezeigt.	Die	
Aufsichtsbehörde	hat	am	16.06.2010	unter	dem	Aktenzeichen	RT	75	vorstehend	genannten	
Änderungen	die	kirchenaufsichtliche	Genehmigung	erteilt.	
Die	 vorstehend	 benannte	 Änderung	 wird	 deshalb	 ausgefertigt	 und	 öffentlich	 bekannt	 ge-
macht.	

Salzwedel,	18.06.2010
	

gez.		Weber
Amtsleiter	Kreiskirchenamt
	 	

Kreiskirchenamt Salzwedel

Bekanntmachung des Evangelischen Kirchspiel Zethlingen

Kirchengemeinden Zethlingen, Badel und Cheinitz 

Der	Kirchspielrat	des	Evangelischen	Kirchspiel	Zethlingen	hat	am	29.03.2010	für	die	kirch-
lichen	Friedhöfe Zethlingen, Badel und Cheinitz	eine	Änderung	der	Friedhofsgebühren-
ordnung	vom		12.06.2001	beschlossen.	

Gemäß	 §	 6	 (Gebührentarif)	 der	 Friedhofsgebührenordnung	 werden	 für	 die	 kirchlichen	
Friedhöfe	ab	2010	eine	Friedhofsunterhaltungsgebühr	je	Einzelgrab	und	Jahr	in	Höhe	von		
12,00 Euro	festgesetzt.

Es	ändern	sich	weiterhin	die	Grabgebühren	wie	folgt:

Reihengrab	 	 120	Euro
Reihendoppelgrab							 240	Euro
Urnengrab																										 120	Euro
Wahlgrab			 	 450	Euro
Wahldoppelgrab	 	 900	Euro
Wahlurnengrab																			 300	Euro
Urne	auf	belegtem	Grab					 120	Euro

Die	Friedhofsordnung	ändert	sich	gemäß	§§§				:

Es	dürfen	nur	noch	Urnen	aus	zersetzbaren	Materialien	verwendet	werden.

Zethlingen,	29.03.2010

gez.	Schulz			 gez.	Siedert	
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Der	Kirchspielrat	des	Kirchspiel	Zethlingen	hat	am	29.03.2010	eine	Änderung	der	Friedhofs-
gebührenordnung	 für	 die	 kirchlichen	 Friedhöfe	 Zethlingen,	 Badel	 und	 Cheinitz	 beschlos-
sen	und	dem	Kreiskirchenamt	Salzwedel	 als	 zuständiger	Aufsichtsbehörde	angezeigt.	Die	
Aufsichtsbehörde	hat	am	29.04.2010	unter	dem	Aktenzeichen	RT	58	vorstehend	genannten	
Änderungen	die	kirchenaufsichtliche	Genehmigung	erteilt.	
Die	vorstehend	benannten	Änderungen	werden	deshalb	ausgefertigt	und	öffentlich	bekannt	
gemacht.	

Salzwedel,	29.04.2010

gez.		Weber
Amtsleiter	Kreiskirchenamt
	 	

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

Das	Landesverwaltungsamt	gibt	bekannt,	dass	die

GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, Waldstraße 39, 49808 Lingen ( Ems)

Anträge	auf	Erteilung	von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach	§	9	Abs.	4	Grundbuchbereinigungsgesetz	(GBBerG)	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	
S.	2192)	i.V.m.	§	7	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	(SachenR-DV)	vom	20.12.1994	
(BGBl.	I	S.	3900)	für	die

Gasleitung Sw 105-Fst Anf und Elektrokabel Ml 168, Sw 148, Ml 195, Ml 166 und Riu 
102 einschließlich zugehörenden Nebenanlagen

gestellt	hat.

In	diesem	Verfahren	sollen	an	den	in	Anspruch	genommenen	Grundstücken	beschränkte	per-
sönliche	Dienstbarkeiten	zum	Besitz	und	Betrieb	sowie	zur	Unterhaltung	und	Erneuerung	
bereits	bestehender	Leitungen	/	Anlagen	bescheinigt	werden.	Die	Dienstbarkeit	ist	per	Ge-
setz	für	alle	am	03.10.1990	auf	dem	Gebiet	der	ehemaligen	DDR	genutzten	Energiefortlei-
tungen	einschließlich	der	dazugehörigen	Anlagen	entstanden.

Im	Altmarkkreis	Salzwedel	sind	folgende	Gemarkungen	betroffen:

 Gemarkung Flur
	 Gerstedt	 	 1
	 Osterwohle	 2,	3,	5
	 Hohenhenningen	 3
	 Chüttlitz	 	 2
	 Beetzendorf	6
	 Apenburg	 	 7
	 Chüden	 	 3

Die	eingereichten	Anträge	sowie	die	beigefügten	Unterlagen	können	beim	
Landesverwaltungsamt	

Referat	106
Ernst-Kamieth-Straße	2											

06112	Halle	(Saale)
vom	28.07.	2010	bis	zum		25.08.2010	im	Raum	CE	19	eingesehen	werden.

Um	Vereinbarung	eines	Termins	zur	Einsichtnahme	wird	gebeten.	Telefonische	Auskünfte	
unter	Tel.:	0345	/	514	3928	dienstags	bis	donnerstags	sind	möglich.

Das	Landesverwaltungsamt	erteilt	die	Leitungs-	und	Anlagenrechtsbescheinigungen	gemäß	
§	9	Abs.	4	GBBerG	i.V.m.	§	7	Abs.	2,	4	und	5	SachenR-DV	nach	Ablauf	von	vier	Wochen	
von	der	Bekanntmachung	an.

Nach	§	9	Abs.	3	GBBerG	ist	dem	Eigentümer	des	belasteten	Grundstücks	nach	Eintrag	der	
Dienstbarkeit	und	Aufforderung	durch	den	Grundstückseigentümer	ein	Ausgleich	zu	zahlen.

Widerspruch	 gegen	 die	 Erteilung	 der	 Leitungs-	 und	Anlagenrechtsbescheinigungen	 kann	
beim	 Landesverwaltungsamt,	 Referat	 106,	 Ernst-Kamieth-Straße	 2,	 06112	 Halle	 (Saale)	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	nur	bis	zum	Ende	der	Auslegungsfrist	erhoben	werden.

Landesverwaltungsamt	
Im	Auftrag

gez.	Fröhlich

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

Das	Landesverwaltungsamt	gibt	bekannt,	dass	die

GDF SUEZ E & P Deutschland GmbH, Waldstraße 39, 49808 Lingen
	
Anträge	auf	Erteilung	von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach	§	9	Abs.	4	Grundbuchbereinigungsgesetz	(GBBerG)	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	
S.	2192)	i.V.m.	§	7	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	(SachenR-DV)	vom	20.12.1994	
(BGBl.	I	S.	3900)	für	die	

folgenden Energiekabel (Versorgung der bergbaulichen Anlage mit Elektrizität) ein-
schließlich zugehörender Nebenanlagen:

    - Riu 110, 
    - Sw 90, 
    - Wnks 2,
    - MI 172,
    - GSP Püggen,
    - Hdb 54,
    - Kkb 3 						
gestellt	hat.

In	diesem	Verfahren	sollen	an	den	in	Anspruch	genommenen	Grundstücken	beschränkte	per-
sönliche	Dienstbarkeiten	zum	Besitz	und	Betrieb	sowie	zur	Unterhaltung	und	Erneuerung	
bereits	bestehender	Leitungen	/	Anlagen	bescheinigt	werden.	Die	Dienstbarkeit	ist	per	Ge-
setz	für	alle	am	03.10.1990	auf	dem	Gebiet	der	ehemaligen	DDR	genutzten	Energiefortlei-
tungen	einschließlich	der	dazugehörigen	Anlagen	entstanden.

Im	Altmarkkreis	Salzwedel	sind	folgende	Gemarkungen	betroffen:

 Enegiekabel  Gemarkung Flur
	 Riu	110	 	 	 Riebau	 	 6
	 Sw	90	 	 	 Brietz	 	 2
	 Wnks	2	 	 	 Winkelstedt	 1
	 MI	172	 	 	 Beetzendorf	 6
	 GSP	Püggen		 	 Rohrberg	 	 6
	 Hdb	54	 	 	 Siedenlangenbeck	 6
	 Kkb	3	 	 	 Kakerbeck	 3

Die	eingereichten	Anträge	sowie	die	beigefügten	Unterlagen	können	beim	
Landesverwaltungsamt	

Referat	106
	Ernst-Kamieth-Straße	2

06112	Halle	(Saale)
vom	28.07.2010	bis	zum	25.08.2010	im	Raum	C	E.19	eingesehen	werden.	

Um	Vereinbarung	eines	Termins	zur	Einsichtnahme	wird	gebeten.	Telefonische	Auskünfte	
unter	Tel.:	0345	/	514	3930	sind	dienstags	und	donnerstags	möglich.

Das	Landesverwaltungsamt	erteilt	die	Leitungs-	und	Anlagenrechtsbescheinigungen	gemäß	
§	9	Abs.	4	GBBerG	i.V.m.	§	7	Abs.	2,	4	und	5	SachenR-DV	nach	Ablauf	von	vier	Wochen	
von	der	Bekanntmachung	an.

Nach	§	9	Abs.	3	GBBerG	ist	dem	Eigentümer	des	belasteten	Grundstücks	nach	Eintrag	der	
Dienstbarkeit	und	Aufforderung	durch	den	Grundstückseigentümer	ein	Ausgleich	zu	zahlen.

Widerspruch	 gegen	 die	 Erteilung	 der	 Leitungs-	 und	Anlagenrechtsbescheinigungen	 kann	
beim	 Landesverwaltungsamt,	 Referat	 106,	 Ernst-Kamieth-Straße	 2,	 06112	 Halle	 (Saale)	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	nur	bis	zum	Ende	der	Auslegungsfrist	erhoben	werden.

Landesverwaltungsamt	
Im	Auftrag

gez.	Müller

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

Das	Landesverwaltungsamt	gibt	bekannt,	dass	die

GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, Waldstraße 39, 49808 Lingen ( Ems)

Anträge	auf	Erteilung	von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach	§	9	Abs.	4	Grundbuchbereinigungsgesetz	(GBBerG)	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	
S.	2192)	i.V.m.	§	7	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	(SachenR-DV)	vom	20.12.1994	
(BGBl.	I	S.	3900)	für	die

Versorgung der bergbaulichen Anlagen mit Elektrizität MahSw 1, MI 198, Riu 129, 
Mi 169 und für die E-Kabel Gsp Niephagen, Gsp Stöckheim, Gsp Wieblitz, Hdb 55, 

Hdb 56  einschließlich zugehörenden Nebenanlagen

gestellt	hat.

In	diesem	Verfahren	sollen	an	den	in	Anspruch	genommenen	Grundstücken	beschränkte	per-
sönliche	Dienstbarkeiten	zum	Besitz	und	Betrieb	sowie	zur	Unterhaltung	und	Erneuerung	
bereits	bestehender	Leitungen	/	Anlagen	bescheinigt	werden.	Die	Dienstbarkeit	ist	per	Ge-
setz	für	alle	am	03.10.1990	auf	dem	Gebiet	der	ehemaligen	DDR	genutzten	Energiefortlei-
tungen	einschließlich	der	dazugehörigen	Anlagen	entstanden.

Im	Altmarkkreis	Salzwedel	sind	folgende	Gemarkungen	betroffen:

 Gemarkung Flur
	 Mahlsdorf	 	 2
	 Jeeben	 	 3,	5,	6
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	 Tylsen	 	 3,	4
	 Bierstedt	 	 1,	6
	 Heidberg	 	 2,	5,	8
	 Gieseritz	 	 3
	 Königstedt	 	 1

Die	eingereichten	Anträge	sowie	die	beigefügten	Unterlagen	können	beim	
Landesverwaltungsamt	

Referat	106
Ernst-Kamieth-Straße	2											

06112	Halle	(Saale)
vom	28.07.2010	bis	zum		25.08.2010	im	Raum	CE	19	eingesehen	werden.

Um	Vereinbarung	eines	Termins	zur	Einsichtnahme	wird	gebeten.	Telefonische	Auskünfte	
unter	Tel.:	0345	/	514	3928	dienstags	bis	donnerstags	sind	möglich.

Das	Landesverwaltungsamt	erteilt	die	Leitungs-	und	Anlagenrechtsbescheinigungen	gemäß	
§	9	Abs.	4	GBBerG	i.V.m.	§	7	Abs.	2,	4	und	5	SachenR-DV	nach	Ablauf	von	vier	Wochen	
von	der	Bekanntmachung	an.

Nach	§	9	Abs.	3	GBBerG	ist	dem	Eigentümer	des	belasteten	Grundstücks	nach	Eintrag	der	
Dienstbarkeit	und	Aufforderung	durch	den	Grundstückseigentümer	ein	Ausgleich	zu	zahlen.

Widerspruch	 gegen	 die	 Erteilung	 der	 Leitungs-	 und	Anlagenrechtsbescheinigungen	 kann	
beim	 Landesverwaltungsamt,	 Referat	 106,	 Ernst-Kamieth-Straße	 2,	 06112	 Halle	 (Saale)	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	nur	bis	zum	Ende	der	Auslegungsfrist	erhoben	werden.

Landesverwaltungsamt	
Im	Auftrag

gez.	Fröhlich

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

Das	Landesverwaltungsamt	gibt	bekannt,	dass	die

GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, Waldstraße 39, 49808 Lingen

Anträge	auf	Erteilung	von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach	§	9	Abs.	4	Grundbuchbereinigungsgesetz	(GBBerG)	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	
S.	2192)	i.V.m.	§	7	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	(SachenR-DV)	vom	20.12.1994	
(BGBl.	 I	S.	3900)	 für	die	 folgenden Gasleitungen einschließlich zugehörenden Neben-
anlagen:
 - Pes 228 – GSP Nph,
 - Sw 147 – Fst Anf,
 - Sw 82 – Fst  Anf,
 - Pes 170 – GSP Hnge,
 - Pes 193 – GSP Nph,
 - Pes 165 – GSP Tyl,
 - Sw 132 – Fst Anf,
 - Sw 117 – GSP Hnge, 

für die Stromleitungen einschließlich zugehörenden Nebenanlagen:
  - Pes 183,
  - Sw 16

sowie für die Brauchwasserleitungen einschließlich zugehörenden Nebenanlagen:
 - Fst Heidberg,
  - Verdichterhalle Steinitz 

gestellt	hat.

In	diesem	Verfahren	sollen	an	den	in	Anspruch	genommenen	Grundstücken	beschränkte	per-
sönliche	Dienstbarkeiten	zum	Besitz	und	Betrieb	sowie	zur	Unterhaltung	und	Erneuerung	
bereits	bestehender	Leitungen	/	Anlagen	bescheinigt	werden.	Die	Dienstbarkeit	ist	per	Ge-
setz	für	alle	am	03.10.1990	auf	dem	Gebiet	der	ehemaligen	DDR	genutzten	Energiefortlei-
tungen	einschließlich	der	dazugehörigen	Anlagen	entstanden.

Im	Altmarkkreis-Salzwedel	sind	folgende	Gemarkungen	betroffen:

 Gemarkung Flur
	 Tylsen	 	 4
	 Heidberg	 	 2
	 Cheine	 	 4,		5
	 Brietz	 	 4
	 Henningen	 	 3
	 Andorf	 	 2,		3,		4,		5
	 Osterwohle	 	 4
	 Wieblitz	 	 1
	 Steinitz	 	 4
	 Wiershorst	 	 1

Die	eingereichten	Anträge	sowie	die	beigefügten	Unterlagen	können	beim	
Landesverwaltungsamt	

Referat	106
Kühnauer	Straße	161
06846	Dessau-Roßlau

vom	28.07.2010	bis	zum	25.08.2010	im	Raum	5.114	eingesehen	werden.

Um	Vereinbarung	eines	Termins	zur	Einsichtnahme	wird	gebeten.	Telefonische	Auskünfte	
sind	unter	Tel.:	0340	/	6506-598	möglich.

Das	Landesverwaltungsamt	erteilt	die	Leitungs-	und	Anlagenrechtsbescheinigungen	gemäß	
§	9	Abs.	4	GBBerG	i.V.m.	§	7	Abs.	2,	4	und	5	SachenR-DV	nach	Ablauf	von	vier	Wochen	
von	der	Bekanntmachung	an.

Nach	§	9	Abs.	3	GBBerG	ist	dem	Eigentümer	des	belasteten	Grundstücks	nach	Eintrag	der	
Dienstbarkeit	und	Aufforderung	durch	den	Grundstückseigentümer	ein	Ausgleich	zu	zahlen.

Widerspruch	 gegen	 die	 Erteilung	 der	 Leitungs-	 und	Anlagenrechtsbescheinigungen	 kann	
beim	 Landesverwaltungsamt,	 Referat	 106,	 Kühnauer	 Straße	 161,	 06846	 Dessau-Roßlau	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	nur	bis	zum	Ende	der	Auslegungsfrist	erhoben	werden.

Landesverwaltungsamt	
Im	Auftrag

gez.	Böttcher-Treschkowa

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

Das	Landesverwaltungsamt	gibt	bekannt,	dass	die

GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, Waldstraße 39, 49808 Lingen (Ems)

Anträge	auf	Erteilung	von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach	§	9	Abs.	4	Grundbuchbereinigungsgesetz	(GBBerG)	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	
S.	2192)	i.V.m.	§	7	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	(SachenR-DV)	vom	20.12.1994	
(BGBl.	I	S.	3900)	für	die	

E - Kabel MI 178, MI 205, MI 20, MI 162, Sw 93, Sw 109, Hdb 63, Hdb 67, Pgg 130, 
Pgg 136, Pgg 138, Pes 4, Pes 5, Pes 7, Pes 150, Pes 151, Pes 160, Pes 186, Pes 195, Pes 

199, Pes 220, Pgg 3, Pgg 104, Pgg 117, Pgg 118, Pgg 124, Pgg 143, Wze 4, einschließlich 
Nebenanlagen

gestellt	hat.

In	diesem	Verfahren	sollen	an	den	in	Anspruch	genommenen	Grundstücken	beschränkte	per-
sönliche	Dienstbarkeiten	zum	Besitz	und	Betrieb	sowie	zur	Unterhaltung	und	Erneuerung	
bereits	bestehender	Leitungen	/	Anlagen	bescheinigt	werden.	Die	Dienstbarkeit	ist	per	Ge-
setz	für	alle	am	03.10.1990	auf	dem	Gebiet	der	ehemaligen	DDR	genutzten	Energiefortlei-
tungen	einschließlich	der	dazugehörigen	Anlagen	entstanden.

Im	Altmarkkreis	Salzwedel	sind	folgende	Gemarkungen	betroffen:

 Gemarkung Flur
	 Lüdelsen	 	 7
	 Stöckheim	 	 3
	 Ahlum	 	 1
	 Gerstedt	 	 2
	 Osterwohle	 	 3,	4,	6
	 Gieseritz	 	 2,	3,	5,	8
	 Mehmke	 	 1,	2,	6
	 Bierstedt	 	 7
	 Wistedt	 	 3,	5
	 Langenapel	 	 2
	 Henningen	 	 3
	 Eversdorf	 	 2
	 Wieblitz	 	 3
	 Wüllmersen		 3
	 Beetzendorf		 3
	 Wenze	 	 3
	 Tangeln	 	 1
	 Jeeben	 	 4
	 Dambeck	 	 2
	 Krinau	 	 1
	 Hohentramm	 5,	6

Die	eingereichten	Anträge	sowie	die	beigefügten	Unterlagen	können	beim	
Landesverwaltungsamt	

Referat	106
Kühnauer	Str.	161

06846	Dessau-Roßlau
vom	28.07.2010	bis	zum	25.08.2010	im	Raum	3.105	eingesehen	werden.	

Um	Vereinbarung	eines	Termins	zur	Einsichtnahme	wird	gebeten.	Telefonische	Auskünfte	
sind	Montag	bis	Freitag	unter	Tel.:	0340	/	6506	592	möglich.

Das	Landesverwaltungsamt	erteilt	die	Leitungs-	und	Anlagenrechtsbescheinigungen	gemäß	
§	9	Abs.	4	GBBerG	i.V.m.	§	7	Abs.	2,	4	und	5	SachenR-DV	nach	Ablauf	von	vier	Wochen	
von	der	Bekanntmachung	an.

Nach	§	9	Abs.	3	GBBerG	ist	dem	Eigentümer	des	belasteten	Grundstücks	nach	Eintrag	der	
Dienstbarkeit	und	Aufforderung	durch	den	Grundstückseigentümer	ein	Ausgleich	zu	zahlen.
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Widerspruch	 gegen	 die	 Erteilung	 der	 Leitungs-	 und	Anlagenrechtsbescheinigungen	 kann	
beim	 Landesverwaltungsamt,	 Referat	 106,	 Kühnauer	 Straße	 161,	 06846	 Dessau-Roßlau	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	nur	bis	zum	Ende	der	Auslegungsfrist	erhoben	werden.

Landesverwaltungsamt	
Im	Auftrag

gez.	Banse

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

Das	Landesverwaltungsamt	gibt	bekannt,	dass	die

GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, Waldstraße 39, 49808 Lingen

Anträge	auf	Erteilung	von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach	§	9	Abs.	4	Grundbuchbereinigungsgesetz	(GBBerG)	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	
S.	2192)	i.V.m.	§	7	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	(SachenR-DV)	vom	20.12.1994	
(BGBl.	I	S.	3900)	für	die	

folgenden Gasleitungen einschließlich Nebenanlagen:  - Pes 185-Fst Pes  
       - EG GSP Sthm – Fst Hdb
folgende E-Kabel einschließlich Nebenanlagen:  - FSA 30;FSA 36;FSA 20
	 	 	 	 	 	 	 	
gestellt	hat.

In	diesem	Verfahren	sollen	an	den	in	Anspruch	genommenen	Grundstücken	beschränkte	per-
sönliche	Dienstbarkeiten	zum	Besitz	und	Betrieb	sowie	zur	Unterhaltung	und	Erneuerung	
bereits	bestehender	Leitungen	/	Anlagen	bescheinigt	werden.	Die	Dienstbarkeit	ist	per	Ge-
setz	für	alle	am	03.10.1990	auf	dem	Gebiet	der	ehemaligen	DDR	genutzten	Energiefortlei-
tungen	einschließlich	der	dazugehörigen	Anlagen	entstanden.

Im	Landkreis	Altmarkkreis	Salzwedel	sind	folgende	Leitungen,	Gemarkungen	und	Flure	be-
troffen:

Leitung/Kabel  Gemarkung Flur
Pes	185-Fst	Pes	 	 Langenapel	 3
	 	 	 	 Wistedt	 	 8

EG	GSP	Sthm	–	Fst	Hdb	 Bierstedt	 	 2,	3,	4,	6
	 	 	 	 Heidberg	 	 1,	2
	 	 	 	 Mehmke	 	 6
	 	 	 	 Püggen	 	 2,	3

FSA	30		 	 	 Chüttlitz	 	 2,	3

FSA	36		 	 	 Chüttlitz	 	 2	 	 	 	
	 	 	 	 Salwedel	 	 41

FSA	20		 	 	 Steinitz	 	 5

Die	eingereichten	Anträge	sowie	die	beigefügten	Unterlagen	können	beim	
Landesverwaltungsamt	

Referat	106
Ernst-Kamieth-Straße	2

06112	Halle	(Saale)
vom	28.07.2010	bis	25.08.2010	im	Raum	CE.19	eingesehen	werden.	

Um	Vereinbarung	eines	Termins	zur	Einsichtnahme	wird	gebeten.	Telefonische	Auskünfte	
sind	unter	Tel.:	0345	/	514	3779	möglich.

Das	Landesverwaltungsamt	erteilt	die	Leitungs-	und	Anlagenrechtsbescheinigungen	gemäß	
§	9	Abs.	4	GBBerG	i.V.m.	§	7	Abs.	2,	4	und	5	SachenR-DV	nach	Ablauf	von	vier	Wochen	
von	der	Bekanntmachung	an.

Nach	§	9	Abs.	3	GBBerG	ist	dem	Eigentümer	des	belasteten	Grundstücks	nach	Eintrag	der	
Dienstbarkeit	und	Aufforderung	durch	den	Grundstückseigentümer	ein	Ausgleich	zu	zahlen.

Widerspruch	 gegen	 die	 Erteilung	 der	 Leitungs-	 und	Anlagenrechtsbescheinigungen	 kann	
beim	Landesverwaltungsamt,	Referat	106,		Ernst-	Kamieth-	Straße	2,	06112	Halle	(Saale)	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	nur	bis	zum	Ende	der	Auslegungsfrist	erhoben	werden.

Landesverwaltungsamt	
Im	Auftrag

gez.	Morgenstern

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung

Das	Landesverwaltungsamt	gibt	bekannt,	dass	die

GDF Suez E&P Deutschland GmbH, Waldstrasse 39, 49808 Lingen

Anträge	auf	Erteilung	von

Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

nach	§	9	Abs.	4	Grundbuchbereinigungsgesetz	(GBBerG)	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	
S.	2192)	i.V.m.	§	7	Sachenrechts-Durchführungsverordnung	(SachenR-DV)	vom	20.12.1994	
(BGBl.	I	S.	3900)	zur

Versorgung der bergbaulichen Anlagen mit Elektrizität  Sw 32, Sw 30, Ml 160, 

Sw 113,  Mah Sw 2, Sw 74 und Riu 117 einschließlich Nebenanlagen

gestellt	hat.

In	diesem	Verfahren	sollen	an	den	in	Anspruch	genommenen	Grundstücken	beschränkte	per-
sönliche	Dienstbarkeiten	zum	Besitz	und	Betrieb	sowie	zur	Unterhaltung	und	Erneuerung	
bereits	bestehender	Leitungen	/	Anlagen	bescheinigt	werden.	Die	Dienstbarkeit	ist	per	Ge-
setz	für	alle	am	03.10.1990	auf	dem	Gebiet	der	ehemaligen	DDR	genutzten	Energiefortlei-
tungen	einschließlich	der	dazugehörigen	Anlagen	entstanden.

Im	Altmarkkreis	Salzwedel	sind	folgende	Gemarkungen	betroffen:

 Gemarkung Flur
	 Chüden	 	 2,	4,	6
	 Jeeben	 	 5
	 Salzwedel	 	 3,	80
	 Mahlsdorf	 	 4

Die	eingereichten	Anträge	sowie	die	beigefügten	Unterlagen	können	beim	
Landesverwaltungsamt	

Referat	106
Ernst-Kamieth-Straße	2											

06112	Halle	(Saale)
vom	28.07.2010	bis	zum	25.08.2010	im	Raum	CE	19	eingesehen	werden.

Um	Vereinbarung	eines	Termins	zur	Einsichtnahme	wird	gebeten.	Telefonische	Auskünfte	
unter	Tel.:	0345	/	514	3928	dienstags	bis	donnerstags	sind	möglich.

Das	Landesverwaltungsamt	erteilt	die	Leitungs-	und	Anlagenrechtsbescheinigungen	gemäß	
§	9	Abs.	4	GBBerG	i.V.m.	§	7	Abs.	2,	4	und	5	SachenR-DV	nach	Ablauf	von	vier	Wochen	
von	der	Bekanntmachung	an.

Nach	§	9	Abs.	3	GBBerG	ist	dem	Eigentümer	des	belasteten	Grundstücks	nach	Eintrag	der	
Dienstbarkeit	und	Aufforderung	durch	den	Grundstückseigentümer	ein	Ausgleich	zu	zahlen.

Widerspruch	 gegen	 die	 Erteilung	 der	 Leitungs-	 und	Anlagenrechtsbescheinigungen	 kann	
beim	 Landesverwaltungsamt,	 Referat	 106,	 	 Ernst-Kamieth-Straße	 2,	 06112	 Halle	 (Saale)	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	nur	bis	zum	Ende	der	Auslegungsfrist	erhoben	werden.

Landesverwaltungsamt	
Im	Auftrag

gez.	Fröhlich
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